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Bebauungsplan "Vor dem Wienhope II"
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LPB II Kennzeichnung der Lärmpegelbereiche 
entsprechend DIN 4109 (2016)

Fäche für Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwand, 
Lärmpegelbereiche) (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

sL (schallgedämmte Lüftungseinrichtungen) Bereich, 
in dem für eine fensterunabhängige Belüftung 
schutzwürdiger Räume zu sorgen ist

Fläche für Anpflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
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Textliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO)
(1) Im allgemeinen Wohngebiet sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen unzulässig.
(2) Im Mischgebiet sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten unzulässig.

2. Überschreitung der zulässigen Grundfläche (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO)
(1) Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO ist 
innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA1, WA2, WA 3, WA 4 und WA 5 ist nicht 
zulässig.

3. 3. Geschoss (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
Innerhab der Mischgebiete sowie der Allgemeinen Wohngebiete WA1, WA2, WA 3, WA 4 
und WA 5 ist kein 3. Geschoss mit Aufenthaltsräumen, auch kein Dach- oder 
Staffelgeschoss, zulässig.

4 . Unterer Bezugspunkt (Bezugshöhe) für Höhenfestsetzungen 
     (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
Unterer Bezugspunkt für die festgesetzten maximalen Höhen (Höhe des 
Erdgeschossfußbodens, Wandhöhe, Gebäudehöhe) ist die öffentliche Verkehrsfläche, an 
dem Punkt, der der Mitte der straßenzugewandten Gebäudeseite am nächsten liegt. 
Kommen bei Eckgrundstücken verschiedene Gebäudeseiten in Frage, ist der höher 
gelegene Bezugspunkt maßgebend.

5. Höhe Erdgeschossfußboden (EF) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
(1) Die Höhe des fertigen Erdgeschossfußbodens darf die Höhe des Bezugspunktes um 
nicht mehr als das zeichnerisch festgesetzte Maß überschreiten.

6. Gebäudehöhe (OK) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
(1) Als Gebäudehöhe gilt die Differenz der Höhe vom unteren Bezugspunkt zum höchst- 
gelegenen Punkt der Dachhaut einer baulichen Anlage. Bei Ausbildung einer Attika ist dies 
die Attika.
(2) Flache Dächer im Sinne der zeichnerischen Festsetzung sind Dächer mit einer Neigung 
unter 15°. Geneigte Dächer sind solche mit 15° oder mehr Neigung.
(3) Die maximale Gebäudehöhe kann durch untergeordnete technische Aufbauten 
überschritten werden.

7. Wandhöhe (WH) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
(1) Die Wandhöhe wird bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der oberste Dachhaut 
gemessen. Bei Ausbildung einer Attika ist die Oberkante der Attika maßgeblich.

8. Vorzone/Vorgarten
(1) Die nach § 12 Abs. 1 BauNVO zulässigen Garagen (hierzu gehören auch überdachte 
Stellplätze  sog. Carports) sowie die nach § 14 Abs. 1 BauNVO auch in den nichtüber- 
baubaren Flächen zulässigen untergeordneten Nebenanlagen und Einrichtungen sind im 
Bereich zwischen der vorderen erschließungsseitigen Baugrenze bzw. deren seitlichen 
Verlängerung und der Straßenbegrenzungslinie (Vorzone/Vorgarten) unzulässig. Davon 
ausgenommen sind nur Grundstückseinfriedungen, Zufahrten und nicht überdachte 
Stellplätze.

9. Aktiver Lärmschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
(1) Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Fläche für Lärmschutzmaßnahmen ist eine 
Lärmschutzwand mit einer Höhe von mindestens 2,2 m zu errichten.
(2) Eine Erhöhung der nicht überbauten, gewachsenen Geländeoberfläche ist im 
Lärmpegelbereich IV nicht zulässig. Eine Abweichung von Satz 1 kann zugelassen werden, 
wenn geschützte Außenwohnbereiche in anderer Weise gewährleistet werden.

10. Passiver Lärmschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
(1) Bei der Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen sind die 
Außenbauteile entsprechend den Anforderungen der in der Planzeichnung dargestellten 
Lärmpegelbereiche nach der DIN 4109 auszubilden. In Abhängigkeit vom Lärmpegelbereich 
dürfen die resultierenden Luftschalldämm-Maße für die Außenbauteile nicht unterschritten 
werden. Die erforderlichen Schalldämm-Maße sind in Abhängigkeit von der Raum- 
nutzungsart und Raumgröße im Baugenehmigungsverfahren auf Basis der DIN 4109 
nachzuweisen.
(2) Bei schutzbedürftigen Räumen, die zum Schlafen vorgesehenen sind (Kinder-, Gäste und 
Schlafzimmer) ist in dem mit sL (schallgedämmte Lüftungseinrichtungen) gekennzeichneten 
Bereich eine fensterunabhängige Belüftung vorzusehen.

11. Anpflanzungen auf Privatgrundstücken (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
(1) Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flächen für Anpflanzungen ist je Grundstück ein 
Laubbaum als Hochstamm (Kronenansatz in mindestens 1,8 m Höhe) zu pflanzen, zu 
pflegen und zu entwickeln. Obstbäume sind dabei zulässig.
(2) Weiterhin sind je angefangene 10 m des Streifens je ein einheimischer Strauch wie 
Haselnuss, Roter Hartriegel, Gewöhnlicher Schneeball oder Gewöhnliche Traubenkirsche zu 
planzen, zu pflegen und auf Dauer zu erhalten. Die Sträucher sind mit einer Höhe von 
mindestens 1,5 m zu pflanzen.

12. Fläche für Aufschüttungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)
(1) Innerhalb der Fläche für Anpflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB ist ein 50 cm 
hoher Wall anzulegen und auf Dauer zu erhalten, um den Übertritt von wild ablaufenden 
Wassers der nördlich gelegenen Ackerfläche auf die Baugrundstücke zu verhindern. Der 
Wall ist ohne Lücke an den Grundstücksgrenzen als eine geschlossene Struktur anzulegen.

13. Private Gärten (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
(1) Innerhalb der Grünfläche "private Gärten" sind Erholungsgärten und solche Grünanlagen 
zulässig, die die Erholungsnutzung nicht  stören. Tierhaltung ist nur soweit zulässig, wie sie 
in den benachbarten Baugebieten zulässig ist. Besonders schutzwürdige Freisitze und 
Erholungsflächen, die der Wohnnutzung in benachbarten Bauflächen zuzuordnen sind oder 
vergleichbare bauliche Anlagen, sind nicht zulässig. Einfriedungen und untergeordnete 
bauliche Anlagen, die einer zulässigen Nutzung dienen, wie ein Geräteschuppen für einen 
Nutzgarten, sind zulässig.

14. Lichtemissionen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
(1) Innerhalb des Mischgebietes MI 1 und der allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 5 und 
WA 6 sind Lampen der Außenbeleuchtung so anzubringen, dass deren unmittelbare 
Abstrahlung keine Flächen außerhalb des Grundstücks erheblich beleuchtet. Lampen, deren 
Zweck es ist ausschließlich die Fassaden zu beleuchten oder das umliegende Gelände über 
die Reflexion über die Fassade zu beleuchten, sind nicht zulässig.
(2) Die Leuchtmittel der Außenbeleuchtung sind in einer Höhe von maximal 3 m über der 
Höhe des Erdgeschossfußbodens anzubringen. Zulässig sind ausschließlich Leuchtmittel, 
die Licht mit einer Farbtemperatur von 3000 Kelvin oder weniger abstrahlen.

15. Fossile Brennstoffe (§ 9 Abs 1 Nr. 20 BauGB)
(1) Innerhalb des Geltungsbereichs ist der Betrieb von Heizungsanlagen, die mit fossilen 
Brennstoffen betrieben werden, unzulässig.

16. Photovoltaik (§ 9 Abs 1 Nr. 20 BauGB)
(1) Bei der Errichtung von Gebäuden, die mindestens eine Dachfläche von 50 m² aufweisen, 
sind mindestens 50 Prozent der Dachfläche mit Photovoltaikanlagen auszustatten.
(2) Die Pflichten nach Absatz 1 entfallen,
    1. wenn ihre Erfüllung im Einzelfall
        a) anderen öffentlich-rechtlichen Pflichten widerspricht,
        b) technisch unmöglich ist,
        c) wirtschaftlich nicht vertretbar ist
    oder
    2. soweit auf der Dachfläche solarthermische Anlagen errichtet sind.
(3) Die Festsetzung nach Absatz 1 tritt am 1.1.2025 außer Kraft.

17. Einfriedungen (§ 9 Abs 1 Nr. 20 BauGB)
(1) Innerhalb der Bauflächen sowie der privaten Grünfläche sind Einfriedungen für kleine 
Tiere durchlässig zu gestalten. Feste Einfriedungen sind so zu errichten, dass diese auf 
mindestens 50% ihrer Länge einen Bodenabstand von mindestens 10 cm einhalten.
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(1) Innerhalb des Geltungsbereichs ist der Betrieb von Heizungsanlagen, die mit fossilen 
Brennstoffen betrieben werden, unzulässig.

16. Photovoltaik (§ 9 Abs 1 Nr. 20 BauGB)
(1) Bei der Errichtung von Gebäuden, die mindestens eine Dachfläche von 50 m² aufweisen, 
sind mindestens 50 Prozent der Dachfläche mit Photovoltaikanlagen auszustatten.
(2) Die Pflichten nach Absatz 1 entfallen,
    1. wenn ihre Erfüllung im Einzelfall
        a) anderen öffentlich-rechtlichen Pflichten widerspricht,
        b) technisch unmöglich ist,
        c) wirtschaftlich nicht vertretbar ist
    oder
    2. soweit auf der Dachfläche solarthermische Anlagen errichtet sind.
(3) Die Festsetzung nach Absatz 1 tritt am 1.1.2025 außer Kraft.

17. Einfriedungen (§ 9 Abs 1 Nr. 20 BauGB)
(1) Innerhalb der Bauflächen sowie der privaten Grünfläche sind Einfriedungen für kleine 
Tiere durchlässig zu gestalten. Feste Einfriedungen sind so zu errichten, dass diese auf 
mindestens 50% ihrer Länge einen Bodenabstand von mindestens 10 cm einhalten.



1. Art der baulichen Nutzung (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO)
(1) Im allgemeinen Wohngebiet sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen unzulässig.
(2) Im Mischgebiet sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten unzulässig.

2. Überschreitung der zulässigen Grundfläche (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO)
(1) Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO ist 
innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA1, WA2, WA 3, WA 4 und WA 5 ist nicht 
zulässig.

3. 3. Geschoss (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
Innerhab der Mischgebiete sowie der Allgemeinen Wohngebiete WA1, WA2, WA 3, WA 4 
und WA 5 ist kein 3. Geschoss mit Aufenthaltsräumen, auch kein Dach- oder 
Staffelgeschoss, zulässig.

4 . Unterer Bezugspunkt (Bezugshöhe) für Höhenfestsetzungen 
     (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
Unterer Bezugspunkt für die festgesetzten maximalen Höhen (Höhe des 
Erdgeschossfußbodens, Wandhöhe, Gebäudehöhe) ist die öffentliche Verkehrsfläche, an 
dem Punkt, der der Mitte der straßenzugewandten Gebäudeseite am nächsten liegt. 
Kommen bei Eckgrundstücken verschiedene Gebäudeseiten in Frage, ist der höher 
gelegene Bezugspunkt maßgebend.

5. Höhe Erdgeschossfußboden (EF) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
(1) Die Höhe des fertigen Erdgeschossfußbodens darf die Höhe des Bezugspunktes um 
nicht mehr als das zeichnerisch festgesetzte Maß überschreiten.

6. Gebäudehöhe (OK) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
(1) Als Gebäudehöhe gilt die Differenz der Höhe vom unteren Bezugspunkt zum höchst- 
gelegenen Punkt der Dachhaut einer baulichen Anlage. Bei Ausbildung einer Attika ist dies 
die Attika.
(2) Flache Dächer im Sinne der zeichnerischen Festsetzung sind Dächer mit einer Neigung 
unter 15°. Geneigte Dächer sind solche mit 15° oder mehr Neigung.
(3) Die maximale Gebäudehöhe kann durch untergeordnete technische Aufbauten 
überschritten werden.

7. Wandhöhe (WH) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
(1) Die Wandhöhe wird bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der oberste Dachhaut 
gemessen. Bei Ausbildung einer Attika ist die Oberkante der Attika maßgeblich.

8. Vorzone/Vorgarten
(1) Die nach § 12 Abs. 1 BauNVO zulässigen Garagen (hierzu gehören auch überdachte 
Stellplätze  sog. Carports) sowie die nach § 14 Abs. 1 BauNVO auch in den nichtüber- 
baubaren Flächen zulässigen untergeordneten Nebenanlagen und Einrichtungen sind im 
Bereich zwischen der vorderen erschließungsseitigen Baugrenze bzw. deren seitlichen 
Verlängerung und der Straßenbegrenzungslinie (Vorzone/Vorgarten) unzulässig. Davon 
ausgenommen sind nur Grundstückseinfriedungen, Zufahrten und nicht überdachte 
Stellplätze.

9. Aktiver Lärmschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
(1) Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Fläche für Lärmschutzmaßnahmen ist eine 
Lärmschutzwand mit einer Höhe von mindestens 2,2 m zu errichten.
(2) Eine Erhöhung der nicht überbauten, gewachsenen Geländeoberfläche ist im 
Lärmpegelbereich IV nicht zulässig. Eine Abweichung von Satz 1 kann zugelassen werden, 
wenn geschützte Außenwohnbereiche in anderer Weise gewährleistet werden.

10. Passiver Lärmschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
(1) Bei der Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen sind die 
Außenbauteile entsprechend den Anforderungen der in der Planzeichnung dargestellten 
Lärmpegelbereiche nach der DIN 4109 auszubilden. In Abhängigkeit vom Lärmpegelbereich 
dürfen die resultierenden Luftschalldämm-Maße für die Außenbauteile nicht unterschritten 
werden. Die erforderlichen Schalldämm-Maße sind in Abhängigkeit von der Raum- 
nutzungsart und Raumgröße im Baugenehmigungsverfahren auf Basis der DIN 4109 
nachzuweisen.
(2) Bei schutzbedürftigen Räumen, die zum Schlafen vorgesehenen sind (Kinder-, Gäste und 
Schlafzimmer) ist in dem mit sL (schallgedämmte Lüftungseinrichtungen) gekennzeichneten 
Bereich eine fensterunabhängige Belüftung vorzusehen.

11. Anpflanzungen auf Privatgrundstücken (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
(1) Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flächen für Anpflanzungen ist je Grundstück ein 
Laubbaum als Hochstamm (Kronenansatz in mindestens 1,8 m Höhe) zu pflanzen, zu 
pflegen und zu entwickeln. Obstbäume sind dabei zulässig.
(2) Weiterhin sind je angefangene 10 m des Streifens je ein einheimischer Strauch wie 
Haselnuss, Roter Hartriegel, Gewöhnlicher Schneeball oder Gewöhnliche Traubenkirsche zu 
planzen, zu pflegen und auf Dauer zu erhalten. Die Sträucher sind mit einer Höhe von 
mindestens 1,5 m zu pflanzen.

12. Fläche für Aufschüttungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)
(1) Innerhalb der Fläche für Anpflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB ist ein 50 cm 
hoher Wall anzulegen und auf Dauer zu erhalten, um den Übertritt von wild ablaufenden 
Wassers der nördlich gelegenen Ackerfläche auf die Baugrundstücke zu verhindern. Der 
Wall ist ohne Lücke an den Grundstücksgrenzen als eine geschlossene Struktur anzulegen.

13. Private Gärten (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
(1) Innerhalb der Grünfläche "private Gärten" sind Erholungsgärten und solche Grünanlagen 
zulässig, die die Erholungsnutzung nicht  stören. Tierhaltung ist nur soweit zulässig, wie sie 
in den benachbarten Baugebieten zulässig ist. Besonders schutzwürdige Freisitze und 
Erholungsflächen, die der Wohnnutzung in benachbarten Bauflächen zuzuordnen sind oder 
vergleichbare bauliche Anlagen, sind nicht zulässig. Einfriedungen und untergeordnete 
bauliche Anlagen, die einer zulässigen Nutzung dienen, wie ein Geräteschuppen für einen 
Nutzgarten, sind zulässig.

14. Lichtemissionen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
(1) Innerhalb des Mischgebietes MI 1 und der allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 5 und 
WA 6 sind Lampen der Außenbeleuchtung so anzubringen, dass deren unmittelbare 
Abstrahlung keine Flächen außerhalb des Grundstücks erheblich beleuchtet. Lampen, deren 
Zweck es ist ausschließlich die Fassaden zu beleuchten oder das umliegende Gelände über 
die Reflexion über die Fassade zu beleuchten, sind nicht zulässig.
(2) Die Leuchtmittel der Außenbeleuchtung sind in einer Höhe von maximal 3 m über der 
Höhe des Erdgeschossfußbodens anzubringen. Zulässig sind ausschließlich Leuchtmittel, 
die Licht mit einer Farbtemperatur von 3000 Kelvin oder weniger abstrahlen.

15. Fossile Brennstoffe (§ 9 Abs 1 Nr. 20 BauGB)
(1) Innerhalb des Geltungsbereichs ist der Betrieb von Heizungsanlagen, die mit fossilen 
Brennstoffen betrieben werden, unzulässig.

16. Photovoltaik (§ 9 Abs 1 Nr. 20 BauGB)
(1) Bei der Errichtung von Gebäuden, die mindestens eine Dachfläche von 50 m² aufweisen, 
sind mindestens 50 Prozent der Dachfläche mit Photovoltaikanlagen auszustatten.
(2) Die Pflichten nach Absatz 1 entfallen,
    1. wenn ihre Erfüllung im Einzelfall
        a) anderen öffentlich-rechtlichen Pflichten widerspricht,
        b) technisch unmöglich ist,
        c) wirtschaftlich nicht vertretbar ist
    oder
    2. soweit auf der Dachfläche solarthermische Anlagen errichtet sind.
(3) Die Festsetzung nach Absatz 1 tritt am 1.1.2025 außer Kraft.

17. Einfriedungen (§ 9 Abs 1 Nr. 20 BauGB)
(1) Innerhalb der Bauflächen sowie der privaten Grünfläche sind Einfriedungen für kleine 
Tiere durchlässig zu gestalten. Feste Einfriedungen sind so zu errichten, dass diese auf 
mindestens 50% ihrer Länge einen Bodenabstand von mindestens 10 cm einhalten.



Örtliche Bauvorschrift

§ 1 Geltungsbereich
(1) Räumlicher Geltungsbereich 
Diese ÖBV gilt für das Plangebiet des Bebauungsplanes „Vor dem Wienhope II“. Die genaue 
Begrenzung des Geltungsbereiches ist aus der Planzeichnung ersichtlich.
Die nachfolgenden Örtlichen Bauvorschriften gemäß § 84 Abs. 1 und Abs. 3 NBauO gelten 
für das Plangebiet des Bebauungsplanes „Vor dem Wienhope II“ und werden gemäß § 84 
Abs. 6 NBauO in diesen als Festsetzungen aufgenommen. 

§ 2  Einfriedungen
(1) Die straßenseitigen Einfriedungen sind nur bis zu einer Höhe von 1,2 m zulässig. Die 
maximale Höhe der Einfriedung ist an jeder Stelle der Einfriedung in Bezug auf die dortige 
Geländeoberfläche einzuhalten.Satz 1 gilt nicht für Hecken. 

§ 3  Stellplätze
(1) Auf den Baugrundstücken im Mischgebiet und in den allgemeinen Wohngebiet WA 1 bis 
WA5 sind je Wohneinheit  2 Stellplätze bereitzustellen. Im allgemeinen Wohngebiet WA 6 
sind 1,5 Stellplätze je Wohneinheit bereitzustellen. Die ermittelte Anzahl ist für das 
Baugrundstück ganzzahlig aufzurunden. 

§ 4  Begrünung der Freiflächen
(1) Auf den nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke ist gärtnerisch eine vollflächige 
Bepflanzung anzulegen und dauerhaft zu unterhalten, soweit sie nicht für andere zulässige 
Nutzungen erforderlich sind. Vegetationsfreie Schotterflächen oder Flächen mit Steinschüt- 
tungen oder Schüttungen vergleichbarer Materialien wie z.B. Glas (z.B. sog. Schottergärten) 
sind nicht zulässig. Die Pflanzungen haben spätestens in der auf den Bezug des jeweiligen 
Grundstücks folgenden Pflanzperiode zu erfolgen.

§ 5  Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt nach § 84 Abs. 3 und 4 NBauO, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
eine Baumaßnahme durchführt oder durchführen lässt, die nicht den Anforderungen  dieser 
örtlichen Bauvorschrift entspricht. Die Ordnungswidrigkeiten können gem. § 80 Abs. 3 
NBauO mit einer Geldbuße geahndet werden.



Hinweise

1. Niederschlagswasser
(1) Das Niederschlagswasser der Bauflächen ist entsprechend § 96 Abs. 3 Nieder- 
sächsisches Wassergesetz (NWG) auf den Grundstücken zu versickern oder in anderer 
Weise zu nutzen. Für Grundstücke, für die eine schadlose Beseitigung des aufgefangenen 
Niederschlagswassers nach dem Stand der Technik aufgrund der Beschaffenheit des 
Untergrundes mit angemessenem Aufwand nicht möglich ist, ist der Anschluss an den 
Regenwasserkanal möglich. Nach den vorliegenden Unterlagen trifft dies nur auf wenigen 
Baugrundstücke zu (siehe Begründung des Bebauungsplans).

2. Wassergefährdende Baustoffe
(1) Zur Deckung der Dachflächen und für Dachrinnen, Fallleitugen etc. sollten Materialien,  
die gemäß der geltenden wasserrechlichen Bestimmungen (derzeit z.B. DWA-A 102 für 
Einleitungen in den Regenwasserkanal) zu signifikanten Belastungen des Niederschlags- 
wassers mit gewässerschädlichen Substanzen führen (insb. Zink, Kupfer, Blei und 
Aluminium) nicht oder nur in geringem Umfang verwendet werden, um die wasserrechtlichen 
Anforderungen ohne besondere Reinigung einhalten zu können. 
Die gesetzlichen Bestimmungen sind auch im Fall einer Niederschlagsversickerung zu 
beachten.

3. Lärmschutz bei Wärmepumpen
Die Außenmodule von Luft-Wärmepumpen können erhebliche Geräusche verursachen, die 
immissionsschutzrechtlich relevant sind. Die Standorte der Außenmodule sind daher auf ihre 
Umgebungsverträglichkeit zu prüfen. Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für 
Immissionsschutz (LAI) hat daher einen "Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen 
Lärm bei stationären Geräten (Klimageräte, Kühlgeräte, Lüftungsgeräte, 
Luft-Wärme-Pumpen und Mini-Blockheizkraftwerke)" herausgebracht, der aktuell mit Stand 
vom 24.3.2020 öffentlich verfügbar ist und die wesentlichen Informationen bereitstellt. 
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1 Allgemeines 

1.1 Anlass und Ziel der Planung 

Die Gemeinde Lehre beabsichtigt entsprechend der Wohnbaulandnachfrage im Ortsteil Flechtorf 
weitere Bauflächen für Einfamilienhäuser sowie untergeordnet für Geschosswohnungsbau und ggf. 
Reihenhäuser bereitzustellen. 

1.2 Lage und Größe des Geltungsbereiches 

Der Geltungsbereich befindet sich am nördlichen Ortsrand von Flechtorf zwischen der Straße „Zum 
Bauernholz“ und der Kreisstraße K37 (Berliner Straße). Der Geltungsbereich erweitert den jüngsten 
Siedlungsbereich „An der Schule“ nach Norden. 

Im Geltungsbereich befinden sich die Flurstücke 152/1, 152/4, 153/1, 154/1, 154/2 (teilweise) und 154/4 
der Flur 5 sowie zum Teil die Kreisstraße K37 (236/7). Die Größe des Geltungsbereichs beträgt 5 ha.  

2 Planungsgrundlagen 

2.1 Raumordnung 

Die zu beachtenden raumordnerischen Ziele sind im Regionalen Raumordnungsprogramm 2008 des 
Großraums Braunschweig enthalten. Lehre ist demnach Grundzentrum und hat Versorgungs- und Ent-
wicklungsaufgaben für seinen Verflechtungsraum wahrzunehmen. 

Der Ortschaft Flechtorf ist die besondere Entwicklungsaufgabe „Erholung“ zugewiesen.  

Da Flechtorf auf der Siedlungsachse Braunschweig – Wolfsburg liegt, ist im Vorfeld einer Bauleitplanung 
mit der unteren Landesplanungsbehörde zu prüfen, ob eine über den Eigenbedarf hinausgehende Sied-
lungsentwicklung den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung entspricht, auch wenn Flechtorf kein 
Grundzentrum ist. 

Als Vorgabe für die Eigenentwicklung verweist das RROP 2008 auf das Landesraumordnungspro-
gramm. Danach ist ein Wert von 3,5 Wohneinheiten pro Jahr und 1000 Einwohner zu berücksichtigen. 
Flechtort hat 3179 Einwohner (Stand 31.12.2021), so dass sich ein jährlicher Bedarf von 11,1 WE ergibt. 
Für den zeitlichen Planungsrahmen der verbindlichen Bauleitplanung von 10 Jahren ergibt sich dem-
nach ein Bedarf von 111 Wohneinheiten. 

Die zuletzt in Flechtorf entwickelten Baugebiete „Vor dem Wienhope“ und „Vorderer Westerberg“ mit 
jeweils 32 Baugrundstücken wurden im Wesentlichen 2014 bis 2016 bebaut. Insofern ist diesen Bauge-
bieten kein Beitrag zur Deckung des aktuellen Baulandbedarfs aus der Eigenentwicklung zuzurechnen. 
Vielmehr ist bereits davon auszugehen, dass sich ein Bedarf „angestaut“ hat. 

Im nun geplanten Baugebiet sollen ca. 50 bis 55 Wohnhäuser als Einzel- Doppel- oder Reihenhäuser 
entstehen und zusätzlich Geschosswohnungsbau für 20 bis 30 WE. Demnach würde das Baulandange-
bot, ohne Abzug des „angestauten“ Bedarfs, den Bedarf in der Ortschaft Flechtorf für ca. 6 bis 7 Jahre 
decken. 

Der Geltungsbereich ist im Regionalen Raumordnungsprogramm zeichnerisch als bauleitplanerisch 
gesicherter Bereich dargestellt.  

Nördlich schließen Vorbehaltsflächen für Natur und Landschaft und für Erholung an. Erhebliche 
Beeinträchtigungen dieser Belange in den angrenzenden Flächen der Vorbehaltsgebiete, sind durch die 
Entwicklung des Baugebietes nicht zu erwarten. Diese werden vor allem intensiv landwirtschaftlich 
genutzt. 

Die Gemarkung Flechtorfs ist großflächig von einem Rohstoffsicherungsgebiet „Ölschiefer“ betroffen. 
Es handelt sich um eine Lagerstätte 1. Ordnung, von besonderer volkswirtschaftlicher Bedeutung, die 
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bei öffentlichen Planungen zu berücksichtigen ist. Im Rahmen des Regionalen Raumordnungs-
programms wurde der Rohstoffsicherung kein Vorrang gegenüber der Siedlungsentwicklung 
eingeräumt. Insofern steht die Rohstofflagerstätte dem geplanten Baugebiet aus raumordnerische Sicht 
nicht entgegen. Andererseits ist die Siedlungsentwicklung in anderen Bereichen durch raumordnerische 
Vorgabe so eingeschränkt, dass die Gemeinde Flächen im Rohstoffsicherungsgebiet in Anspruch 
nehmen muss.  

 

Abbildung 2: Auszug aus dem Regionalen Raumordungsprogramm 2008 

 

2.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan stellt für den Geltungsbereich Wohnbaufläche, gemischte Baufläche und 
Verkehrsfläche dar. Mit der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes und eines Mischgebietes 
folgt der B-Plan diesen Vorgaben weitgehend. Lediglich ein Teil der im FNP dargestellten gemischten 
Bauflächen wird nicht als Baufläche, sondern als Grünfläche festgesetzt. Damit folgt die Gemeinde den 
Bedürfnissen der Grundeigentümer und fügt im Übergang der vorhandenen Gemengelage mit einem 
größeren Gewerbebetrieb zu den neuen Wohnbauflächen eine städtebaulich sinnvolle Pufferzone ein. 
Die Erhaltung einer größeren Grünfläche in diesem Bereich dient auch dem Erhalt des ländlichen 
Charakters der Flechtorfs. Die Abweichung vom FNP ist so begrenzt, dass das Entwicklungsgebot 
gemäß § 8 BauGB Abs. 2 erfüllt ist. 

Nördlich des Geltungsbereichs stellt der Flächennutzungsplan eine schmale Grünfläche dar, die der 
Ortrandgestaltung dienen soll. Mit dem vorliegenden B-Plan wird diese Planüberlegung nicht umgesetzt, 
da die Gemeinde die Flächen nicht erworben hat. Die Gemeinde beabsichtigt weniger intensive 
Maßnahmen zur Ortsrandgestaltung vorzunehmen und keine weiteren Flächen der landwirtschaftlichen 
Nutzung zu entziehen. Eine größere Grünfläche in diesem Bereich sollte aus konzeptionellen Gründen 
dann nicht nur landschaftsgestalterische Funktionen übernehmen, sondern auch solche des Natur- und 
Artenschutzes. Die Gemeinde bemüht sich an anderer Stelle diese Ziele wesentlich besser zu 
verwirklichen. 
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Abbildung 3: Auszug aus dem Flächennutzungsplan, redaktionelle Darstellung (https://www.regionalverband-
braunschweig.de/siedlung-und-landschaft/fnp/) 

2.3 Landschaftsplan 

Für die Gemeinde Lehre wurde ein Landschaftsplan erarbeitet (Stand 2006) (Schmerber, 
Landschaftsplan der Gemeinde Lehre, 2006) sowie eine Teilfortschreibung aus dem Jahr 2015 
(Schmerber, Landschaftsplan der Gemeinde Lehre, Teilfortschreibung 2015, 2015). 

Hinsichtlich des Landschaftsbildes wird der betroffene Raum nördlich der Ortslage Flechtorf als 
„weiträumige Feldflur, wenig gegliederte Acker- /Grünlandflur“ und als „Landschaftsbildeinheit mit 
geringer Bedeutung“ eingeordnet. 

Für dem Biotopverbund wird dem Plangebiet keine besondere Bedeutung zugeschrieben. Die 
nächstgelegene Verbundachse befindet sich östlich und zieht sich vom Flechtorfer Holz im Norden über 
die Schunterniederung zum Beienroder Holz. 

In der Karte „Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen“ der Teilfortschreibung 2015 wird für den 
Geltungsbereich auf die Darstellung des Flächennutzungsplans als Baufläche verwiesen. Eine Signatur 
am südliche Rand des Geltungsbereichs fordert eine Verbesserung der Ortsrandeingrünung. Die 
Baumreihe an der Kreisstraße ist als linienhafter Schwerpunktbereich für Artenhilfsmaßnahmen 
„Fledermaus“ gekennzeichnet. 

Die Feldflur nördlich des Geltungsbereichs wird als „Gebiet, das die Voraussetzungen eines 
Landschaftsschutzgebietes erfüllt“ bewertet. 
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Abbildung 4: Auszug aus dem Landschaftsplan: 
Karte Biotopverbund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Bestehendes Planungsrecht, Planerfordernis 

Der Geltungsbereich umfasst Flächen außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage. 
Verbindliche Bauleitpläne existieren in diesem Bereich nicht. Die Zulässigkeit baulicher Vorhaben ist 
daher nach § 35 BauGB zu beurteilen. 

Um die beabsichtigte bauliche Entwicklung zu ermöglichen ist die Aufstellung eines Bebauungsplans 
erforderlich. 

2.5 Schutzgebiete 

Im Plangebiet bestehen keine Schutzgebiete nach dem Naturschutz- oder Wasserrecht. Zu den 
benachbarten Schutzgebieten nach dem Naturschutzrecht siehe Abschnitt 4.1.3.  

Der Geltungsbereich liegt außerhalb von Hochwasserschutzgebieten und Hochwasserrisikogebieten. 
Trinkwasserschutzgebiet sowie Denkmalschutzobjekte sind von der Planung nicht betroffen. 

 

3 Planung 

Im Plangebiet werden Wohnbaulandflächen entsprechend des Bedarfs (siehe Abschnitt 2.1, 
Rauordnung) und den Vorgaben des Flächennutzungsplans (siehe Abschnitt 2.2) ausgewiesen. 

Flechtorf ist Teil der raumordnerischen Siedlungsachse "Braunschweig – Lehre – Wolfsburg" und 
verfügt über einen RegioBus-Anschluss (Linie 420). Daraus kann sich für die Beurteilung der zukünf-
tigen Entwicklungen von Bevölkerungszahl und Wohnbauland ergeben, dass sie die Eigenentwicklung 
übersteigen sollen, da es sich um einen regionalen Schwerpunkt der Siedlungstätigkeit im Sinne des 
Leitbilds der dezentralen Konzentration handeln kann, eingebunden in die Systematik der zentralen 
Orte. 

Es gibt vier Entwicklungsflächen für Wohnbauland im Flächennutzungsplan: drei nebeneinander am 
Nordrand Flechtorfs, zu denen auch der Geltungsbereich gehört und eine an der Nordwestecke des 
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sogenannten "Neudorfs". Im RROP 2008 sind sie alle als "bauleitplanerisch gesicherter Bereich" 
enthalten. Der Beurteilungsrahmen für die Bodennutzung hat sich gegenüber der Aufstellung des 
Flächennutzungsplans nicht geändert. Es sind keine bauleitplanerischen Konflikte vorhanden. 

Der Geltungsbereich hat eine hohe Priorität. In der Betrachtung der nördlichen Entwicklungsflächen 
übernimmt der Geltungsbereich eine bedeutende Erschließungsfunktion für die weiteren Entwicklungs-
flächen. 

Eine erhebliche Innenentwicklung ist strukturell nicht möglich, da eine stetige Baulandnachfrage besteht 
und entsprechende Potentiale kurzfristig genutzt werden. 

3.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Gemeinde setzt im Geltungsbereich überwiegend ein allgemeines Wohngebiet fest, um Flächen für 
den individuellen Hausbau sowie für Geschosswohnungsbau anzubieten. Damit werden  

1. Wohngebäude,  
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht 

störenden Handwerksbetriebe und  
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 

zulässig.  

Tatsächlich sind neben Wohngebäuden kaum andere Nutzungsarten zu erwarten. Ggf. kann ein 
Handwerksbetrieb ansässig werden, der am Betriebssitz selbst kaum Tätigkeiten ausübt und daher 
keine erheblichen Störungen verursacht. 

Entsprechend der Vorgaben des Flächennutzungsplans und des gegebenen städtebaulichen Gefüges 
werden die Bauflächen im Westen als Mischgebiet festgesetzt. Insofern können dort neben dem 
Wohnen auch  

2. Geschäfts- und Bürogebäude, 

3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes, 

4. sonstige Gewerbebetriebe und 

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke 

entstehen. 

Nach § 6 BauNVO wären weiterhin Gartenbaubetriebe und Tankstellen zulässig sowie Vergnügungs-
stätten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2 BauNVO in den Teilen des Gebiets, die überwiegend 
durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind. Diese Nutzungsarten werden jedoch als unzulässig 
festgesetzt, da das Mischgebiet nur sehr klein ist und den unmittelbaren Übergang zum allgemeinen 
Wohngebiet bildet, das vor negativen Einflüssen geschützt werden soll. 

Das Mischgebiet bildet einen Übergang von der südwestlich gelegenen Gemengelage mit einem 
größeren prägenden Gewerbebetrieb zu dem neuen allgemeinen Wohngebiet. Ein schalltechnisches 
Gutachten hat die Umgebungsverträglichkeiten bezüglich der neuen Bauflächen und relevanter 
Gewerbe- und Verkehrslärmquellen geprüft. Die ermittelten Gewerbelärmbelastungen bestätigen das 
im FNP vorgezeichnete Konzept der MI- und WA-Flächen. Weiterhin ergeben sich aus diesen 
Untersuchungen aktive und passive Lärmstutzmaßnahmen (siehe Abschnitt 4.2.6). 

Tab. 1: zulässige Grundfläche, zulässige Versiegelung 

Art der baulichen Nutzung Flächengröße  

WA 33.177 m² 

MI 3.303 m² 

gesamt 36.480 m² 
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Abbildung 5: Städtebaulicher Entwurf, Grundlage: AK5 © LGLN 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

3.2.1 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche 

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird in allen Bauflächen mit 0,4 festgesetzt. Damit wird für das allgemeine 
Wohngebiet das nach der BauNVO zulässige Höchstmaß ausgeschöpft. Für die Wohnbebauung soll 
eine intensive Ausnutzung des Baulandes ermöglicht werden, z.B. durch kleine Grundstücke, die auch 
Familien mit geringerem Budget einen Hausbau ermöglichen. Für das Mischgebiet wird keine höhere 
Verdichtung angestrebt, da schon bei einer GRZ von 0,4 eine Versiegelung von 60% der Grundfläche 
zulässig ist.  

Die nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO zulässige Überschreitung der GRZ durch Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, wird in weiten 
Teilen des Geltungsbereichs ausgeschlossen. Im Mischgebiet soll die Überschreitung der GRZ nach § 
19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO jedoch zulässig sein, um dem dort zulässigen breiteren Nutzungsspektrum 
(z.B. auch nicht störende Gewerbebetriebe) bessere Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. Die 
Überschreitung soll weiterhin auch im WA 6 zulässig sein, da dort für die Realisierung von 
Geschosswohnungsbau eine intensivere Ausnutzung des Grundstücks ermöglicht werden soll. 

Tab. 2: zulässige Grundfläche, zulässige Versiegelung 

Baufläche Zulässige 
Grundfläche 

Zulässige Bebauung und 
Versiegelung 

3,6 ha 1,45 ha 1,62 ha 

 

3.2.2 Geschossigkeit 

Die zulässige Anzahl der Vollgeschosse wird mit 2 festgesetzt. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 6 ist 
zusätzlich zu den zwei Vollgeschossen ein Dach- oder Staffelgeschoss zulässig, das kein Vollgeschoss 
im Sinne des § 2 Abs. 7 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) ist. Auf dieser Fläche soll 
Geschosswohnungsbau ermöglicht werden. 
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Auf allen anderen Bauflächen soll oberhalb des zweiten Vollgeschosses kein weiteres Geschoss mit 
Aufenthaltsräumen zulässig sein (siehe § 2 Abs. 7 und § 43 NBauO). Eine Festsetzung schließt in 
diesen Bauflächen ein 3. Geschoss mit Aufenthaltsräumen aus. 

Mit der Zweigeschossigkeit soll eine hohe Ausnutzung der bebauten Grundfläche ermöglicht werden. 
Um die Höhenentwicklung der Gebäude insgesamt zu begrenzen, wird auf den meisten Bauflächen ein 
weiteres Geschoss (Dach- oder Schaffelgeschoss) durch eine Festsetzung ausgeschlossen. 

3.2.3 Höhe baulicher Anlagen 

Die Höhe der Hauptgebäude wird im Wesentlichen durch die festgesetzte Anzahl der Vollgeschosse 
begrenzt. 

Ergänzend wird in den Baugebieten WA1 bis WA5 die Höhe der Gebäude (OK), die Wandhöhe (WH) 
sowie die Höhe des Erdgeschossfußbodens (EF) geregelt. Die Höhe des fertigen Erdgeschoss-
fußbodens soll demnach die Höhe des Bezugspunktes um nicht mehr als 0,6 m überschreiten. 

Die Wandhöhe wird auf maximal 7 m begrenzt und die Gebäudehöhe auf maximal 9,5 m bei steilen 
Dächern und 7,5 m bei flachen bzw. gering geneigten Dächern. 

Die Wandhöhe wird bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der oberste Dachhaut gemessen. Bei 
Ausbildung einer Attika ist die Oberkante der Attika maßgeblich. 

Als Gebäudehöhe gilt die Differenz der Höhe vom unteren Bezugspunkt zum höchstgelegenen Punkt 
der Dachhaut einer baulichen Anlage. Bei Ausbildung einer Attika ist dies die Attika. Flache Dächer im 
Sinne der zeichnerischen Festsetzung sind Dächer mit einer Neigung unter 15°. Geneigte Dächer sind 
solche mit 15° oder mehr Neigung. Die maximale Gebäudehöhe kann durch untergeordnete technische 
Aufbauten überschritten werden. 

Der Bezugspunkt der Höhenfestsetzungen ist die öffentliche Verkehrsfläche, die der Mitte der straßen-
zugewandten Gebäudeseite am nächsten liegt. Kommen bei Eckgrundstücken verschiedene Gebäude-
seiten in Frage, ist der höher gelegene Bezugspunkt maßgebend. Zum Satzungsbeschluss wird ein 
Plan der geplanten Höhen der Straßenverkehrsfläche vorliegen. 

Die Höhenfestsetzungen gelten in den Bauflächen, in denen der individuelle Bau von Einfamilien-
häusern zu erwarten ist. Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes WA6 erfolgen keine Höhenfest-
setzungen, da hier ein größeres Bauvolumen für den Geschosswohnungsbau zulässig seien soll. 

3.3 Überbaubare Fläche 

Die Überbaubare Fläche wird mittels Baugrenzen festgelegt. Diese hält meist einen Abstand von 3 m 
zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche, zu anderen Nutzungsarten und zur südlichen Geltungsbereichs-
grenze, an der bereits bebaute Grundstücke anschließen. 

Zur nördlichen Geltungsbereichsgrenze hält die Baugrenze einen Abstand von 5 m um hier mehr Raum 
für private Anpflanzungen zu sichern, die der landschaftlichen Einbindung dienen sollen. 

3.4 Bauweise 

Um eine gute Ausnutzung der Bauflächen zu ermöglichen, wird eine offene Bauweise festgesetzt. Damit 
sind Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser zulässig. Die Gebäude sind mit Grenzabstand zu errichten und 
dürfen eine Länge von 50 m nicht überschreiten. 

3.5 Grünflächen 

Im Nordosten des Geltungsbereichs wird eine 83 qm große Fläche als öffentliche Grünfläche mir der 
Zweckbestimmung „Ortsrandeingrünung“ festgesetzt. Diese Fläche ist aufgrund der dort vorhandenen 
Trinkwasserfernleitung nicht als Baufläche oder als Fläche für die Lärmschutzwand nutzbar. Sie wird 
begrünt und in Abhängigkeit von der exakten Lage der Trinkwasserleitung evtl. mit Sträuchern oder 
auch einem Baum bepflanzt. 
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Im Westen des Geltungsbereichs wird eine 4.776 qm große Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„private Gärten“ festgesetzt. Dort sind Obst- und Nutzgärten sowie Grünland vorhanden. Es sind 
dienende Gebäude wie Geräteschuppen und ein Pferdeunterstand vorhanden. Die „privaten Gärten“ 
dürfen nur solche Nutzungsarten aufweisen, die nicht im Konflikt mit der festgesetzten Wohnnutzung 
stehen. Tierhaltung ist nur soweit zulässig, wie sie in den benachbarten Baugebieten zulässig ist. 
Pferdehaltung wird demnach nicht mehr zulässig sein.  

Andererseits sollen hier keine Hausgärten zu den Wohnnutzungen im festgesetzten Wohngebiet 
entstehen, die auf einen entsprechenden Schutzanspruch ausgerichtet sind. Diese Freiflächen müssen 
innerhalb der Bauflächen angelegt werden. Die „privaten Gärten“ sind Teil der Gemengelage mit dem 
benachbarten Gewerbebetrieb und sollen insofern keinen höheren Schutzanspruch als ein Mischgebiet 
entfalten. Sie liegen in einer städtebaulichen Gemengelage und sollen überwiegend Nutzfunktionen 
erfüllen. Bauliche Anlagen sollen insofern nur zulässig sein, sofern sie verträglichen Nutzungen dienen 
(z.B. Geräteschuppen für Gemüsegarten, Einfriedungen). Bauliche Anlagen, die der Erholung dienen 
wie ein überdachter Freisitz oder ein Swimmingpool sind demnach nicht zulässig. 

Ein Spielplatz wird im Geltungsbereich nicht festgesetzt, da sich ein Spielplatz in geringer Distanz 
südlich des Geltungsbereichs an der Ecke „An der Schule“/„Alte Berliner Straße“ befindet. Insofern ist 
eine öffentliche Spielfläche für Kleinkinder in angemessener Entfernung (< 500 m) verfügbar. 

3.6 Anpflanzungen auf den Grundstücken 

Zur landschaftlichen Eingrünung werden auf den Baugrundstücken am nördlichen Rand des 
Geltungsbereichs Anpflanzungen festgesetzt. Dazu wird ein 3 m breiter Streifen zeichnerisch als Fläche 
für Anpflanzungen festgesetzt. Eine textliche Festsetzung regelt, dass in diesem Streifen je Baugrund-
stück ein Laubbaum als Hochstamm (Kronenansatz in mindestens 1,8 m Höhe) sowie ein einheimischer 
Laubstrauch je angefangene 10 m zu pflanzen, zu pflegen und zu entwickeln ist. Obstbäume sind dabei 
zulässig. 

Damit wir einerseits eine Eingrünung des Ortsrandes erreicht und andererseits die Freiheit der Grund-
stückseigentümer bei der Gestaltung ihrer Grundstücke nur maßvoll eingeschränkt. Die Anpflanzungen 
wirken auch desensibilisierend gegenüber den Einflüssen der Bewirtschaftung der angrenzenden 
Ackerfläche. 

3.7 Fläche für Aufschüttung 

Nördlich des Plangebietes befindet sich eine Ackerfläche, die teilweise nach Süden und Südosten zum 
Plangebiet hingeneigt ist. Bei Starkniederschlägen könnte wild ablaufendes Wasser auch auf die Privat-
grundstücke übertreten und zu Verschmutzungen oder Schäden führen. Insofern soll innerhalb der 
Fläche für Anpflanzungen ein 50 cm hoher Wall angelegt werde, an dem das Wasser aufgehalten wird, 
seitlich abgeführt wird oder versickert. Der Wall wird durch den Erschließungsträger vollständig herge-
stellt. Grundstückseigentümer können durch weitere Aufschüttungen die grundstücksseitige Böschung 
verkleinern. Maßgeblich ist die Höhendifferenz zwischen Oberkante Wall und angrenzendem Acker. 

3.8 Festsetzung zum Artenschutz (Lichtemissionen) 

Licht, welches auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie 
Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkt, ist eine Immission nach § 3 Abs. 2 BImSchG. Nach § 3 Abs. 1 
BImSchG sind Immissionen, also auch Licht, schädliche Umwelteinwirkungen, wenn sie nach Art, 
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für 
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG gibt vor, dass 
genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betreiben sind, dass schädliche Umweltein-
wirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allge-
meinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können. Nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG 
muss Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile 
und erhebliche Belästigungen getroffen werden, insbesondere durch die dem Stand der Technik 
entsprechenden Maßnahmen. Für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen bestimmt § 22 Abs. 1 Nr. 1 
BImSchG, dass diese so zu errichten sind, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die 
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nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. § 22 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG verlangt, dass nach dem 
Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt 
werden. Eine Konkretisierung dieser Anforderungen bezüglich des Lichts besteht nicht in gleicher Weise 
wie bei den Immissionsarten Schall und Luftschadstoffe (TA Lärm, TA Luft). Die  Länder-Arbeitsgemein-
schaft für Immissionsschutz (LAI) hat 2019 jedoch die „Hinweise zur Messung, Beurteilung und 
Minderung von Lichtimmissionen“ veröffentlicht, die eine Beurteilungshilfe bieten sollen. 

Im vorliegenden Fall könnte ohne die Festlegung von besonderen Maßnahmen nicht ausgeschlossen 
werden, dass eine starke Beleuchtung im Geltungsbereich den nordöstlich gelegenen Fledermaus-
Wanderkorridor und damit die nächstgelegenen FFH-Gebiete negativ beeinflussen würde.  

Die Gemeinde wird für die Straßenbeleuchtung Lampen einsetzen, die besonders geringe Auswirkun-
gen auf Insekten und Fledermäuse haben. Dazu zählt eine Farbtemperatur von 3000 Kelvin oder 
weniger, eine Begrenzung der Abstrahlung und die Begrenzung der Höhe der Lampe auf das erfor-
derliche Maß. Darüber hinaus strebt die Gemeinde eine intelligente Steuerung der Straßenbeleuchtung 
entsprechend der neusten Technik in diesem Bereich an. Näheres dazu ist noch nicht festgelegt.  

Neben den Maßnahmen, die die Gemeinde bezüglich der Straßenbeleuchtung ergreift, soll auch eine 
Festsetzung für private Grundstücke in den Baufeldern am nördlichen und östlichen Rand des 
Baugebietes erfolgen. Die Gemeinde fokussiert dabei auf die Geometrie der Lichtabstrahlung und das 
Lichtspektrum:  

 Innerhalb des Mischgebietes MI 1 und der allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 5 und WA 6 
sind Lampen der Außenbeleuchtung so anzubringen, dass deren unmittelbare Abstrahlung 
keine Flächen außerhalb des Grundstücks erheblich beleuchtet.  

 Lampen, deren Zweck es ist ausschließlich die Fassaden zu beleuchten oder das umliegende 
Gelände über die Reflexion über die Fassade zu beleuchten, sind in den Gebieten nach Abs. 1 
nicht zulässig. 

 Die Leuchtmittel der Außenbeleuchtung in den Gebieten nach Abs. 1 sind in einer Höhe von 
maximal 3 m über der Höhe des Erdgeschossfußbodens anzubringen. Zulässig sind 
ausschließlich Leuchtmittel, die Licht mit einer Farbtemperatur von 3000 Kelvin oder weniger 
abstrahlen. 

Die Festsetzung erfolgt auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB (Zur Vermeidung vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen). 

3.9 Maßnahmen zum Klimaschutz 

Die Gemeinde Lehre beabsichtigt die Ziele der Bundesrepublik Deutschland zur Verminderung der 
Erderwärmung in besondere Weise dadurch zu schützen, dass im geplanten Neubaugebiet keine 
Heizanlagen für fossile Brennstoffe verwendet werden. Der vollständige Ausstieg aus der Nutzung 
fossiler Brennstoffe für das Beheizen von Wohnräumen gehört zu den bundespolitischen Zielen, deren 
Umsetzung in den nächsten Jahren schrittweise zu erwarten ist. Im Plangebiet sollen derartige 
Heizungsanlagen jedoch jetzt bereits grundsätzlich ausgeschlossen werden. Bei Neubauten drängt sich 
heute bereits ein Verzicht auf fossile Brennstoffe auf, da die alternativen Heizsysteme ebenfalls 
wirtschaftlich zu betreiben sind. Eine entsprechende Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 

In § 32a der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) wird die Verpflichtung geregelt, auf Dachflächen 
von Gebäuden Photovoltaikanlagen zu errichten. Für Wohnhäuser tritt diese Regelung erst in Kraft, 
wenn deren Bauanträge, der Antrag auf bauaufsichtliche Zustimmung nach § 74 Abs. 2 oder die 
Mitteilung nach § 62 Abs. 3 nach dem 31.Dezember 2024 übermittelt wird. Durch eine Festsetzung mit 
dem gleichen Regelungsinhalt sorgt die Gemeinde dafür, dass diese Anforderungen im Plangebiet auch 
wirksam werden, wenn ein Bauantrag, ein Antrag auf bauaufsichtliche Zustimmung nach § 74 Abs. 2 
oder eine Mitteilung nach § 62 Abs. 3 nach dem 31.Dezember 2024 bereits vor dem 31.12.2024 
eingereicht werden. Da nach diesem Datum die Regelungen des § 32a NBauO wirksam sind, soll die 
Festsetzung ab diesem Datum unwirksam werden. Die Festsetzung wird nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
befristet. 
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3.10 Ökologische Durchlässigkeit der Einfriedungen 

Um die Durchlässigkeit für Kleinsäuger und andere Tiere im Plangebiet zu erhalten, müssen 
Einfriedungen eine Bodenfreiheit gewährleisten. Die Bodenfreiheit von mindestens 10 cm muss auf 
mindestens 50% der Einfriedung je Baugrundstück sichergestellt werden. Eine entsprechende 
Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 

3.11 Örtliche Bauvorschrift 

Weitere Regelungen für die Baugrundstücke trifft die Gemeinde mittels einer örtlichen Bauvorschrift 
nach § 84 NBauO. Die Vorschriften betreffen die Anzahl der Stellplätze sowie die Gestaltung von 
Einfriedungen und Gärten. Die örtliche Bauvorschrift wird nach § 84 Abs. 6 NBauO in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 

3.11.1 Einfriedungen 

Aus gestalterischen Gründen wird die Höhe der Einfriedungen entlang der öffentlichen Straßen auf 1,2 
m begrenzt. Höhere Einfriedungen begrenzen die Wahrnehmung stark auf den Straßenraum. Das 
gestalterische Ziel ist jedoch, dass das Baugebiet als Ganzes gut vom öffentlichen Straßenraum 
wahrgenommen werden kann. Für die Sichtabschirmung privater Freisitze sind dann ggf. höhere 
Hecken oder Wände von der Einfriedung getrennt zu errichten, z.B. direkt am Freisitz. Von dieser 
Regelung ausgenommen sind Hecken. 

Die maximale Höhe der Einfriedung ist an jeder Stelle der Einfriedung in Bezug auf die dortige 
Geländeoberfläche einzuhalten. Stützmauern bleiben unberücksichtigt. Insofern ist bei einem 
Höhenversprung an der Einfriedung das höhere Niveau maßgeblich. 

3.11.2 Begrünung der Freiflächen, Schottergärten 

Eine Regelung zu sogenannten Schottergärten wird ebenfalls aus gestalterischen aber auch aus 
ökologischen Gründen getroffen. Schottergärten sind vegetationsfreie Schotterflächen oder Flächen mit 
Steinschüttungen oder Schüttungen vergleichbarer Materialien wie z.B. Glas. Manchmal werden sie 
durch kleine Pflanzinseln unterbrochen. Diese Art der Gestaltung der nicht bebauten Fläche nimmt 
offenbar zu, was vermutlich wesentlich mit dem geringeren Pflegeaufwand solche Flächen zu tun hat. 
Bisher konnte man jedoch davon ausgehen, das unbebaute Flächen der Grundstücke im Wesentlichen 
mit Vegetation bedeckt sind.  

§ 9 der Niedersächsische Bauordnung (NBauO) regelt dazu folgendes: 

(1) Die nicht überbauten Flächen von Baugrundstücken sind so herzurichten und zu unterhalten, 
dass sie nicht verunstaltet wirken und auch ihre Umgebung nicht verunstalten. Dies gilt auch 
für die nicht im Außenbereich gelegenen, nach öffentlichem Baurecht bebaubaren 
Grundstücke. 

(2) Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke müssen Grünflächen sein, soweit sie nicht 
für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind. 

Die Gemeinde hat Zweifel, ob ein wirksamer Ausschluss von Schottergärten durch § 9 NBauO erreicht 
wird oder ob diese nicht womöglich als „andere zulässige Nutzung“ angesehen werden. Insofern 
schließt die Gemeinde diese Art der Grundstücksgestaltung im Rahmen der örtlichen Bauvorschrift 
eindeutig aus. 

3.11.3 Stellplätze 

Die öffentlichen Verkehrsflächen sind so bemessen, dass dort im Wesentlichen Stellplätze für Besucher, 
jedoch nicht für die Anwohner bereitgestellt werden können. Insofern werden Grundstückseigentümer 

im Mischgebiet und in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA5 zur Herstellung von 2 Stellplät-

zen und im Wohngebiet WA 6 zur Herstellung von 1,5 Stellplätzen je Wohneinheit verpflichtet (Das 
Ergebnis für das Baugrundstück ist ganzzahlig aufzurunden). Dies kann für Flechtorf als ländliche 
Ortschaft mit eher hohem Anteil an Individualverkehr als bedarfsgerecht angenommen werden. 
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3.12 Erschließung 

3.12.1 Verkehr 

Die verkehrliche Anbindung der neuen Bauflächen erfolgt an zwei Stellen vom südlich angrenzenden 
Baugebiet aus („An der Schule“). Weiterhin erfolgt im Westen eine Anbindung an die Straße 
„Bauernholz“ und im Osten an die „Alte Berliner Straße“ (Kreisstraße K 33). 

Die Ost-Westverbindung von der Straße „An der Schule“ zur K 33 bildet eine Hauptachse, die später 
auch Verkehre aus weiteren Baugebieten im Osten aufnehmen soll. Sie wird mit einer Breite von 9 m 
festgesetzt und soll im Norden einen 2 m breiten Fußweg erhalten. Aus dem neuen Baugebiet soll 
vorerst keine Verbindung zur Straße Bauernholz hergestellt werden. Die Verbindung soll erst hergestellt 
werden, wenn dort weitere Baugebiete angebunden werden. Insofern entsteht hier vorerst ein Stichweg. 
Eine Wendeanlage soll am Ende des Stichweges nicht errichtet werden, da diese langfristig nicht mehr 
erforderlich seien wird. Da nur sechs Baugrundstücke an dieser Sackgasse anliegen, hält die Gemeinde 
diese Erschließungsvariante für zumutbar. Das Wenden muss unter Zuhilfenahme der privaten Zufahr-
ten erfolgen. Müllbehälter müssen am Tag der Abfuhr am Beginn des Stichweges aufgestellt werden. 

Die Anbindung an die K 33 erfordert auch Anpassungen an der Kreisstraße. Die Fahrbahn soll dort 
aufgeweitet werden, um eine Abbiegehilfe im Süden und eine Querungshilfe im Norden zu ermöglichen. 
Die Ausbildung dieser Anlagen ist im Plan als Vorentwurf angedeutet, um den Platzbedarf abzuschätzen 
und die angedachte Lösung zu verdeutlichen. Eine Entwurfsplanung dieser Verkehrsanlagen liegt nicht 
vor. Diese Darstellungen der Gliederung der Verkehrsflächen sind keine Festsetzungen. Der Knoten 
wird mit einer 2,9 m breiten Abbiegespur und 3,25 m breiten Hauptfahrstreifen hergestellt. Die 
Aufstelllänge soll 20 m und die Verziehungen 30 m betragen. Bei der Planung der Eckumfahrten ist das 
3-achsige Müllfahrzeig maßgeblich. 

Durch die Aufweitung der Verkehrsfläche und die Anbindung der neuen Straße wird die Verrohrung des 
straßenbegleitenden Grabens erforderlich. Weiterhin müssen einige Bäume entfernt werden. Die 
Verrohrung des Grabens wurde bei der Bilanzierung der Biotoptypen für die Eingriffsregelung 
berücksichtigt. In dem erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren kann insofern darauf 
Bezug genommen werden, dass der diesbezügliche Ausgleich im Rahmen des Bebauungsplans bereits 
geleistet wurde. Die verlorengehenden Straßenbäume sollten innerhalb der beeinträchtigten Baumreihe 
wieder durch Neupflanzungen ersetzt werden, um die Funktion der Baumreihe als Leitstruktur für 
Fledermäuse wieder zu verbessern. Dazu sind entsprechende neue Standorte mit dem Landkreis 
Helmstedt als Straßenbaulastträger im Rahmen der Kreuzungsvereinbarung abzustimmen. 

Die übrigen Erschließungsstraßen werden mit einer Breite von 6,5 m festgesetzt und entsprechend der 
südlich vorhandenen Erschließungsstraßen mit einem niveaugleichen, farblich abgesetzten Fußweg 
hergestellt. 

Die Verkehrsflächen erlauben das Parken im öffentlichen Bereich. Aufgrund der Grundstückszufahrten 
ist das Stellplatzangebot jedoch beschränkt und soll vor allem Besuchern dienen. Für die Anwohner 
sind auf den Baugrundstücken Stellplätze herzustellen. Mittels der örtlichen Bauvorschrift werden für 
Wohneinheiten im Mischgebiet und im allgemeinen Wohngebiet WA 1 jeweils 2 Stellplätze gefordert. In 
den allgemeinen Wohngebieten WA 2 bis WA 5 sind 1,5 Stellplätze je Wohneinheit bereitzustellen (je 
Grundstück ganzzahlig aufzurunden).   

Der Landkreis befürwortet eine Verlegung der Grenze der Ortsdurchfahrt nach Norden. Dafür 
entscheidend ist der angebaute Charakter und die geplante Einmündung in das Baugebiet mit 
Linksabbiegespur und Querungshilfe. Die genaue Lage der zukünftigen Grenze der Ortsdurchfahrt ist 
nach der Herstellung des Knotenpunktes mit dem Landkreis abzustimmen und dort zu beantragen. Es 
ist zu erwarten, dass die Grenze der Ortsdurchfahrt nördlich der Querungshilfe liegen wird und dass die 
Bestimmungen der Bauverbotszone der Kreisstraße für die Bauflächen ohne Bedeutung sind. 

Über die Herstellung des Knotens ist eine Kreuzungsvereinbarung zwischen der Gemeinde und dem 
Landkreis Helmstedt zu schließen. 

Südlich des Geltungsbereichs ist in einer Distanz von weniger als 500 m die Bushaltestelle „Flechtorf 
Schule“ erreichbar. Von hier kann in 35 Minuten das Zentrum von Braunschweig oder in 20 Minuten das 
Zentrum von Wolfsburg erreicht werden. 

3.12.2 Strom 

Versorgungsträger für Strom in der Ortschaft Flechtorf ist die Avacon. 
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Die Erweiterung des Stromnetzes in das neue Baugebiet kann über die im Süden angebundenen 
öffentlichen Verkehrsflächen erfolgen. 

3.12.3 Erdgas 

Versorgungsträger für Erdgas in der Ortschaft Flechtorf ist die Avacon. Eine Anschluss an das örtliche 
Erdgas-Versorgungsnetz ist im Geltungsbereich nicht vorgesehen. 

3.12.4 Trinkwasser und Löschwasser 

Versorgungsträger für Trinkwasser in der Ortschaft Flechtorf ist der Wasserverband Weddel-Lehre. 

Die Erweiterung des Trinkwassernetzes in das neue Baugebiet kann über die im Süden angebundenen 
öffentlichen Verkehrsflächen erfolgen. 

Im Nordosten berührt eine Trinkwasserfernleitung das Baugebiet, deren Bestand langfristig zu sichern 
ist. Die Leitung wurde in die Planzeichnung eingetragen. 

Die Löschwasserversorgung des Gebietes soll über die Trinkwasserleitungen sichergestellt werden. 
Nach dem Arbeitsblatt 405 des DVWK1 ist durch die Gemeinde eine Löschwassermenge von 48 m³/h 
über 2 Stunden sicherzustellen. Der Wasserverband Weddel-Lehre wurde im Verfahren beteiligt und 
bestätigt die Möglichkeit einer Löschwasserentnahme von 48 m³/h über 2 Stunden bei normalem 
Netzbetrieb. 

Bei der Erschließungsplanung ist folgendes zu beachten: 

 Die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur Brandbekämpfung und zur Rettung 
von Personen muss in einer Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum Zugang des Grundstückes 
von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichergestellt sein. Daraus ergibt sich ein maximaler 
Hydrantenabstand von 150m Lauflinie. Die Luftlinie ist aufgrund natürlicher Hindernisse, die 
zum Großteil nicht ohne weiteres überwunden werden können, nicht zu betrachten. 

 Hydranten sind so anzuordnen, dass sie die Wasserentnahme leicht ermöglichen. Die Lage der 
Hydranten ist mit dem abwehrenden Brandschutz der Gemeinde Lehre im Vorfeld 
abzustimmen. 

 Mindestens ein Hydrant ist als Überflurhydrant gemäß DIN 14462 auszuführen. 
 Die Lage des Überflurhydranten soll möglichst in dem Kreuzungsbereich Zum Bauernholz/Vor 

dem Wienhope II liegen. Aufgrund des Mischgebietes und dem angrenzenden Gewerbebetrieb 
ist hier mit einer erhöhten Gefahr der Brandausbreitung zu rechnen, womit die Forderung 
mindestens eines Überflurhydranten in diesem Bereich begründet wird. 

 Entlang der Hauptverkehrsachse Ost/West (Breite 9m inkl. Fußweg 2m) sind die geplanten 
Hydranten möglichst auf dem Fußweg anzuordnen. Dieses wird gefordert, um eine leichte 
Wasserentnahme und eine möglichst gefahrenarme Nutzung zu ermöglichen. 

3.12.5 Abwasser 

Für die Entsorgung des Abwassers ist der Wasserverband Weddel-Lehre zuständig. Schmutz- und 
Regenwasserkanäle befinden sich in der Straße „An der Schule“ und können von dort aus weitergeführt 
werden.  

Aufgrund der Höhenverhältnisse im Geltungsbereich, ist es im Osten des Plangebietes erforderlich, die 
Abwasserkanäle über Bauflächen zu führen. Aus diesem Grund wird dort ein entsprechendes Geh-, 
Fahr und Leitungsrecht festgesetzt. Gleichzeitig wird dort das Planzeichen für eine unterirdische 
Abwasserleitung eingetragen.  

Die Regenwasserkanäle leiten das Wasser, das im Plangebiet nicht versickert werden kann, in ein 
Regenrückhaltebecken an der „Alten Berliner Straße“. Die Größe des Regenrückhaltebeckens und die 
bestehende Einleitgenehmigung ermögliche das Speichern und Ableiten des Niederschlagswassers der 
öffentlichen Verkehrsflächen sowie weniger Baugrundstücke, auf denen eine Versickerung nicht 
möglich ist. 

 

1 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (1978): Bereitstellung von 
Löschwasser durch die öffentl. Trinkwasserversorgung.- Techn. Regeln Arbeitsblatt 405 
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Nach § 96 Abs. 3 NWG ist die Versickerung auf den Grundstücken der „Normalfall“: 

§ 96 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) 

… 

(3) Zur Beseitigung des Niederschlagswassers sind anstelle der Gemeinde verpflichtet 

1. die Grundstückseigentümer, soweit nicht die Gemeinde den Anschluss an eine öffentliche 
Abwasseranlage und deren Benutzung vorschreibt oder ein gesammeltes Fortleiten erforderlich 
ist, um eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten, 
… 

 

Die Versickerung ist die Art der Niederschlagswasserentsorgung, die gewährleistet, dass sich die 
zukünftige Bebauung möglichst geringfügig auf den Wasserhaushalt auswirkt. Aus diesem Grund strebt 
die Gemeinde grundsätzlich die Versickerung des Niederschlagswassers an Ort und Stelle an. 
Weiterhin ist die Menge des Wassers, die über das Regenrückhaltebecken abgeleitet werden kann, im 
vorliegenden Fall stark eingeschränkt, so dass die Gemeinde den Bauherren auch einen erhöhten 
technischen Aufwand für die Versickerung zumutet. Auf einem Teil der Baugrundstücke müssen die 
oberen, gering durchlässigen Bodenschichten (siehe  Abbildung 6) durchstoßen werden, z.B. durch 
Rigolen. Eine Rigole ist ein unterirdischer Wasserspeicher, der das Wasser so lange speichert, bis es 
aus dieser versickert ist. Bei undurchlässigen Schichten werden Rigolen in diese eingebaut, so dass sie 
an ihrer Unterseite die tieferen, durchlässigen Schichten erreichen, in die versickert werden kann. 

Auf durchlässigen Böden und ausreichend Platz, ist die Versickerung über die belebte Bodenzone zu 
bevorzugen, Da der Boden eine zusätzliche Reinigungsfunktion ausübt. Diese Form der Versickerung 
ist auf Wohngrundstücken für das Wasser von Dach-, Hof- und Wegeflächen genehmigungsfrei. 

Bei der Niederschlagswasserbeseitigung sind ferner qualitative Anforderungen zu beachten. Das 
Wasser von Dach-, Hof- und Wegeflächen der Wohngrundstücke gilt meist als unbelastet. Eine 
Schadstoffbelastung kann insbesondere durch metallische Dacheindeckungen entstehen. Sofern diese 
nicht besonders gegen Korrosion beschichtet sind, geben Dachflächen aus Kupfer, Zink, Blei oder 
Aluminium in erheblichem Umfang Schadstoffe ab. Die Verwendung der üblichen Metalle für Rinnen 
und Fallrohre, Trauf- und Kehlbleche sowie kleinflächige Abdichtungen gilt im Allgemeinen als 
unproblematisch. Maßgeblich sind die jeweils geltenden wasserrechtlichen Bestimmungen. Für die 
Einleitung in den Kanal (indirekte Einleitung in ein Oberflächengewässer) ist z.B. das Arbeitsblatt DWA-
A 102 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) beachtlich. 

 

  

Abbildung 6:  Versickerungsfähigkeit 
(Auszug aus dem Baugrundgutachten  
(Geo-Log, 2022)) 
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Für Grundstücke ohne Versickerungsmöglichkeit (rot) wird der Anschluss an den Regenwasserkanal angeboten.  
Im Bereich mit stauenden Lehmschichten (gelb) ist ein erhöhter technischer Aufwand für die Versickerung zu 
erwarten. 

3.13 Baugrund 

Für den Geltungsbereich liegt ein Baugrundgutachten vor (Geo-Log, 2022). Die Bodenverhältnisse 
werden dort entsprechend der Erkundungsdichte erörtert. Es wurden Sande und Lehme glazialen 
Ursprungs angetroffen. Besondere Anforderungen an die Gründung der Bauwerke, die einen 
erheblichen Zusatzaufwand darstellen würden, sind demnach nicht zu erwarten. Das Gutachten gibt 
grundsätzliche Empfehlungen zur Gründung. Die Baugrundverhältnisse sind jedoch für jeden Hochbau 
im Einzelnen nachzuweisen (Geo-Log, 2022).  

Hinsichtlich möglicher Belastungen durch Kampfmittel liegt das Ergebnis einer Luftbildauswertung des 
Kampfmittelbeseitigungsdienstes beim Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung vor. 
Demnach wurden keine Hinweise auf Kampfmittel gefunden und es werden eine weiteren 
Erkundungsmaßnahmen empfohlen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst gibt dazu noch folgenden 
Hinweis: Die vorliegenden Luftbilder können nur auf Schäden durch Abwurfkampfmittel überprüft 
werden. Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Brandmunition, Minen 
etc.) gefunden werden, benachrichtigen Sie bitte umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das 
Ordnungsamt oder den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsens bei der RD 
Hameln-Hannover des LGLN. 

3.14 Realisierung der Planung 

Die Erschließung des Gebietes soll gemeinsam mit einem Erschließungsträger realisiert werden. 

Die Grundstücke des Baugebietes befinden sich im Eigentum verschiedener Personen und 
Gesellschaften. Über den Erwerb der öffentlichen Verkehrsflächen besteht eine vertragliche Einigung 
mit dem Erschließungsträger, so dass die Festsetzungen über die Erschließungsanlagen sowie die 
weiteren notwendigen Maßnahmen vollzogen werden können. 

Die Gemeinde schließt mit dem Erschließungsträger einen Vertrag über die durchzuführenden 
Erschließungsmaßnahmen und die Übertragung der fertiggestellten Erschließungsanlagen ab. 

Die Grundstücke werden zum Teil für den individuellen Einfamilienhausbau frei verkauft. Im WA 6 soll 
Geschosswohnungsbau realisiert werden. Für Teilflächen sind auch Verkaufsangebote mit 
Bauträgerbindung zu erwarten. 

Gegenstand des Vertrages sind u.a.: 

- Durchführung der Erschließungsarbeiten und Übernahme der Erschließungsanlagen, ein-
schließlich der im Bebauungsplanverfahren bestimmten Details (insektenfreundliche Straßen-
beleuchtung) 

- Herstellung der Lärmschutzwand 
- Bauzeitenregelung als Maßnahme des Artenschutzes 
- Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen nach der Eingriffsregelung und dem Artenschutz 
- Herstellung des Walls an der nördlichen Geltungsbereichsgrenze und Bepflanzung auf Privat-

grundstücken entsprechend der Festsetzung 
- Koordinierung der Bauarbeiten der Erschließungsträger 
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4 Umweltbericht 

4.1 Einleitung 

4.1.1 Kurzdarstellung der Planung 

Die Gemeinde beabsichtigt im Norden der Ortslage Flechtorf neue Wohnbauflächen anzubieten und 
setzt dazu im Geltungsbereich überwiegend ein allgemeines Wohngebiet fest. Im Osten wird ent-
sprechend den Darstellungen des Flächennutzungsplans ein Mischgebiet festgesetzt. Die verkehrliche 
Erschließung bindet an die Straßen „Zum Bauernholz“, „An der Schule“ und „Alte Berliner Straße“ an. 
Im Westen werden Garten- und Grünlandflächen als Grünflächen festgesetzt.  

4.1.2 Gesetze und Pläne und deren Berücksichtigung 

Folgende Gesetze, Verordnungen, Erlasse oder Fachplanungen bilden die Grundlage der nachfolgen-
den umweltbezogenen Planungsüberlegungen und Planbewertungen. 

1. Baugesetzbuch (BauGB) 

Das Baugesetzbuch ist die Fachgrundlage zur Erstellung von Bebauungsplänen und beinhaltet die: 

• Umweltbelange als Ziele der Bauleitplanung (§1, §1a) 

• Festsetzungskatalog in § 9 mit Festsetzungsmöglichkeiten zum Umweltschutz 

• Vorschriften zur formalen Abhandlung der Umweltbelange und zur Öffentlichkeitsbeteiligung 

Der vorliegende Umweltbericht wird nach den Vorgaben des BauGB erstellt und wendet seine 
Zielstellungen in der Bewertung der Planung an. Die gegebenen Festsetzungsmöglichkeiten werden 
genutzt, um die Naturschutzbelange zu berücksichtigen. 

2. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Das Baugesetzbuch verweist in § 1a auf die Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Die 
Eingriffsregelung wird entsprechend § 1a BauGB in Verbindung mit dem BNatSchG abgehandelt. 
Ferner enthält das BNatSchG das Artenschutzrecht. 

3. Bundesimmissionsschutzgesetz 

Das Bundesimmissionsschutzgesetz bildet gemeinsam mit der DIN 18005 ‘Schallschutz im Städtebau‘, 
der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), der Verkehrslärmschutzverordnung, 
den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS 90) sowie der DIN 4109 ‘Schallschutz im Hochbau‘ 
die Grundlage für die Beurteilung der Lärmimmissionen und die Festlegung angemessener 
Schutzmaßnahmen. 

4.1.3 Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht 

Naturschutzgebiet 

In einem Abstand von ca. 550 m nördlich des Geltungsbereichs befindet sich das Naturschutzgebiet 
„Laubwälder zwischen Braunschweig und Wolfsburg“. Es ist in diesem Bereich zugleich EU-Vogel-
schutzgebiet sowie FFH-Gebiet. 

Landschaftsschutzgebiet 

Südlich der Ortslage befindet sich die Schunter, deren Auenlandschaft als Landschaftsschutzgebiet 
„Schuntertal“ unter Schutz gestellt ist. Die nächstgelegenen Teile des Landschaftsschutzgebietes liegen 
durch die Ortslage getrennt vom nun geplanten Baugebiet. Ein Einfluss des Bebauungsplans auf das 
Landschaftsschutzgebiet ist daher nicht zu erwarten. 
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Abbildung 7: Landschaftsschutzgebiet „Schuntertal“ 

Natura-2000-Gebiete 

EU-Vogelschutzgebiet V48 Laubwälder zwischen Braunschweig und Wolfsburg 

Das EU-Vogelschutzgebiet „Laubwälder zwischen Braunschweig und Wolfsburg“ (3.296 ha) besteht aus 
mehreren naturnahen Mischwaldbereichen auf frischen bis feuchten Standorten. Es dominieren 
strukturreiche Eichen-Hainbuchen- und Buchen-Mischbestände mit hohen Altholzanteilen. 

Die wertbestimmenden Vogelarten sind neben dem Rotmilan verschiedene Spechtarten. Für den auf 
grobborkige Bäume, insbesondere Alt-Eichen, angewiesenen Mittelspecht stellt das Gebiet landes- und 
bundesweit eines der bedeutendsten Brutgebiete dar.  

Das EU-Vogelschutzgebiet schließt die FFH-Gebiete 101 „Eichen-Hainbuchenwälder zwischen 
Braunschweig und Wolfsburg“ ein, das auch als Naturschutzgebiet geschützt ist und ca. 500 m 
nördlich des Geltungsbereichs liegt. Es handelt sich um großflächige Eichen-Hainbuchenwälder auf 
frischen bis feuchten Böden, durchzogen von einigen Bächen. Stellenweise bestehen Übergänge zu 
Buchenmischwäldern. Weiterhin sind Waldwiesen, Sumpf- und Bruchwald sowie Teiche vorhanden. 

Folgende FFH-Lebensraumtypen sind vorhanden: 

 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald 
 Waldmeister-Buchenwald 
 Hainsimsen-Buchenwald 
 Auenwälder mit Erle und Esche 
 Artenreiche montane Borstgrasrasen 
 Feuchte Hochstaudenfluren 
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Abbildung 8: FFH-Gebiete: im Norden das FFH-Gebiet 101„Eichen-Hainbuchenwälder zwischen Braunschweig und 
Wolfsburg“ und im Süden das FFH-Gebiet 102 „Beienroder Holz“ 

 

Als Tierarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie sind im Gebiet folgende Arten bekannt: 

 Kammmolch 
 Mopsfledermaus 

Da das geplante Baugebiet keine wesentlichen Emissionen oder andere weitreichenden Störungen 
verursacht, sind aufgrund der räumlichen Distanz Auswirkungen auf Biotope, Pflanzen und die 
ausschließlich dort lebenden Tierarten nicht zu erwarten. Von diesen kann lediglich die Mopsfledermaus 
betroffen sein, da sie auch Jagdhabitate und Wanderkorridore außerhalb des FFH-Gebietes nutzt (s.u.). 
Sie ist in Niedersachsen selten und das Vorkommen ist von besonderer Bedeutung. 

 

Südlich von Flechtorf befindet sich das FFH-Gebiet 102 „Beienroder Holz“. Die Distanz zum Geltungs-
bereich beträgt 1.200 m. Es handelt sich um feuchte Eichen-Hainbuchenwälder sowie diverse Misch-
wälder aus Buche, Eiche, Edellaubholz sowie standortfremden Nadelbäumen auf wechselfeuchten, 
tonigen Standorten. In ehemaligen Bunkern dort befindet sich eines der aktuell wichtigsten bekannten 
Winterquartiere der Mopsfledermaus innerhalb Niedersachsens. Aufgrund der erheblichen Distanz 
(dazwischen befindet sich die Ortslage) sind auch für dieses Gebiet keine negativen Einflüsse der 
Planung auf Biotope, Pflanzen sowie dortige Ruhe- und Brutstätten einheimischer Tiere zu befürchten.  

In den Jahren 2009 bis 2014 fanden im Zuge des neuen Gewerbegebietes „Rückwinkel und Rückanger 
I-III“ Fledermauskartierungen zur Ermittlung von Flugrouten zwischen den beiden FFH-Gebieten 
„Beienroder Holz“ und „Eichen-Hainbuchenwälder zwischen Braunschweig und Wolfsburg“ statt. Dabei 
konnte eine bedeutende Flugroute entlang der linearen Gehölzbestände nördlich von Flechtorf sowie in 
einem schmalen Korridor zwischen Flechtorf und dem Gewerbegebiet ermittelt werden. 
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Das geplante Baugebiet „Vor dem Wienhope II“ schließt unmittelbar an die bereits bestehende Bebau-
ung im Norden von Flechtorf an und umfasst ein Intensivgrünland sowie einen kleinen Obstbaum-
bestand. Die Fledermauskartierungen zum Gewerbegebiet liegen zwar bereits mehr als fünf Jahre 
zurück (und gelten somit als nicht mehr aktuell), sofern sich in den vorhandenen Biotopstrukturen jedoch 
seit diesem Zeitraum keine größeren Änderungen ergeben haben, kann noch immer davon 
ausgegangen werden, dass die Gehölzbestände im Norden von Flechtorf eine bedeutende Flugroute 
(einschließlich Jagdgebiet) für zahlreiche Fledermausarten darstellen, darunter auch die für das FFH-
Gebiet „Beienroder Holz“ wertgebende Mopsfledermaus. 

Die Mopsfledermaus sowie etliche weitere 2014 nachgewiesene Fledermausarten (z. B. die meisten 
Arten der Gattung Myotis) meiden künstliche Lichtquellen, sodass nächtliche Lichteinwirkungen bereits 
zur Aufgabe vorhandener Flugrouten führen können. Durch das geplante Baugebiet gehen keine 
Strukturen durch Fällung verloren, die zum bedeutenden Wanderkorridor zwischen den FFH-Gebieten 
gehören. Allerdings werden einige Bäume an der Kreisstraße K33 gefällt, die zu einem linienhaften 
Gehölzbestand gehören, der eine Flugroute in den Ortskern darstellt. Durch das Näherrücken der 
Siedlungsstrukturen an die linearen Gehölzstrukturen im Norden können die vorhandenen Flugrouten 
und Jagdgebiete durch die hinzukommenden Lichteinwirkungen negativ beeinflusst werden, wenn nicht 
entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen werden. 

Zur Vermeidung solcher Lichteinwirkungen wird im Bebauungsplan eine weitgehende Festsetzung zur 
Beschränkung der Außenbeleuchtung in den Bauflächen an der nördlichen und östlichen Geltungs-
bereichsgrenze in den Bebauungsplan aufgenommen. Damit werden insbesondere weitreichende 
Lichteffekte vermieden aber auch die Lock- und Vergrämungswirkungen im Allgemeinen stark 
verringert. Weiterhin wird die Gemeinde im städtebaulichen Vertrag festlegen, dass die Straßenlaternen 
mit Insektenfreundlichen LED-Leuchtmitteln ausgestattet werden und dass sich die Ausleuchtung auf 
die Verkehrsflächen konzentriert. Eine erhebliche Abstrahlung in die freie Landschaft ist zu vermeiden. 

Zu den artenschutzrechtlichen Betrachtungen bezüglich der Fledermäuse an der Kreisstraße K33 sind 
im Abschnitt 4.4 weitere Ausführungen zu finden. Die Festsetzung zur Begrenzung der Lichtimmis-
sionen wird im Abschnitt 3.8 erläutert. 

 

Unmittelbar geschützte Biotope 

Unmittelbar geschützte Biotope sind im Geltungsbereich und auch in der näheren Umgebung nicht 
vorhanden. 

4.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der 

Planung 

4.2.1 Boden 

Im Geltungsbereich stehen eiszeitliche Sande an, in denen sich eine mittlere Braunerde entwickelt hat. 
(www.nibis.lbeg.de). Es besteht eine mittlere Ertragsfähigkeit für die Landwirtschaft, die mit Boden-
zahlen von 41 bis 48 angegeben wird. 

Durch die geplante Erschließung und Bebauung des Gebietes wird es auf der betroffenen Grundfläche 
zur Beseitigung des Oberbodens und damit der Bodenzönose kommen. Wichtige Bodenfunktionen wie 
u.a. die Ertragsfunktion, die Filter- und Pufferfunktion werden beeinträchtigt oder vollständig ausgesetzt. 
Der Boden im Planbereich erfüllt natürliche Funktionen (bzw. hat Potential) als:  

a) Lebensgrundlage und Lebensraum für Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, 
b) Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen, 
c) Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, 

Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grund-
wassers 

Durch die geplante Versiegelung werden diese Funktionen vollständig ausgesetzt. 

Eine besondere Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte ist nicht bekannt.  

Im Untergrund ist eine Ölschieferlagerstätte bekannt, deren Bedeutung im Abschnitt 2.1 erörtert wurde.  
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Als Ausgleichsmaßnahmen sind funktionsgleiche Aufwertungen zu bevorzugen, so dass die Entsiege-
lung von Grundfläche an anderer Stelle anzustreben ist. Flächen für derartige Maßnahmen stehen der 
Gemeinde jedoch nicht zur Verfügung. 

Die Kompensation der Beeinträchtigung des Bodens erfolgt durch externe Ausgleichsmaßnahmen. Für 
die Ermittlung des Umfangs der Maßnahmen wird das sogenannte Städtetagmodell herangezogen. 

4.2.2 Wasser 

Das überplante Gelände entwässert nach Süden. Aufgrund des sandigen Untergrundes versickert 
jedoch ein großer Teil des Niederschlagswassers an Ort und Stelle. Der straßenbegleitende Graben an 
der Kreisstraße ist der einzige offene Vorfluter im Geltungsbereich. Für die Anbindung der 
Erschließungsstraße an die K 33 und die Anpassungen der Kreisstraße ist eine teilweise Verrohrung 
des Grabens erforderlich. Dieser Eingriff wird im Rahmen des B-Plans berücksichtigt und kompensiert. 
Insofern ist diese Beeinträchtigung im Rahmen eines späteren wasserrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens nicht erneut zu kompensieren. 

Der Grundwasserspiegel liegt im Geltungsbereich tiefer als 2 m (Geo-Log, 2022). Die Beeinträch-
tigungen des Grundwassers durch die Überbauung und Versiegelung wird im Rahmen der Bilanzierung 
nach dem Städtetag-Modell berücksichtigt. 

Grundsätzlich soll die Möglichkeit der direkten Versickerung im Plangebiet ausgeschöpft werden. Die 
direkte Versickerung des Niederschlagswassers durch den Grundeigentümer ist in § 96 Niedersäch-
sisches Wassergesetz vorgesehen. Der Anschluss an das öffentliche Kanalnetz soll daher nur zuge-
lassen werden, wenn die vollständige Versickerung nicht möglich ist. (siehe Abschnitt 3.12.5) 

4.2.3 Luft/Klima 

Das Plangebiet ist unversiegelt und überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Es ist ein Kaltluftent-
stehungsgebiet, das jedoch nicht als Ausgleichsraum mit stark verdichteten Siedlungsbereichen 
korrespondiert. Besondere lufthygienische Belastungen bestehen nicht. 

Die zukünftig zulässige Versiegelung durch den vorliegenden Bebauungsplan beeinträchtigt das 
Schutzgut Luft/Klima vor allem mittelbar durch die Verringerung des klimatischen Retentionsvermögens. 
Insofern geht die besondere klimaökologische Stellung des Gebiets verloren. Weitreichende Auswir-
kungen auf klimatische Wirkräume des Siedlungsbereichs sind nicht zu erwarten. 

4.2.4 Arten und Lebensgemeinschaften 

Das Plangebiet nimmt überwiegend landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie weiterhin Obst und 
Gartenflächen ein. Im Jahr 2021 wurde eine Erfassung der Biotoptypen sowie der Brutvögel vorge-
nommen. Der Kartierbericht ist Teil der Abwägungsunterlagen und öffentlich einzusehen. 

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche wurde im Kartierbericht vollständig als Grünland erfasst. Die als 
Intensivgrünland trockener Standorte kartierte Fläche ist jedoch eine Stilllegungsfläche. Es handelt sich 
um eine Agrarumweltmaßnahme, die hier im Rahmen der ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen 
Nutzung auf Ackerland durchgeführt wird. Im Rahmen der Eingriffsregelung ist daher nicht der Zustand 
zugrunde zu legen, der sich aus der zeitlich begrenzten Maßnahme ergibt, sondern der Status 
Ackerland. Die Fläche hat somit nur geringe Bedeutung für den Naturhaushalt.  

Das im Westen gelegene artenarme Extensivgrünland hat hingegen mittlere Bedeutung für den Natur-
haushalt. 

Ein mittelalter Streuobstbestand hat mit der Wertstufe IV (Mittlere bis hohe Bedeutung) die höchste 
Bewertung im Geltungsbereich erhalten. Die Ruderalfluren haben eine mittlere Bedeutung. 

Von geringer Bedeutung sind hingegen Grabeland, Freizeitgrundstück und ein Ziergebüsch aus über-
wiegend nicht einheimischen Arten. 

Im Osten des Plangebietes wird die Kreisstraße K33 von Bäumen gesäumt, die eine Leitstruktur für 
Fledermäuse darstellen. 2 oder 3 Bäume müssen für die Herstellung des Knotenpunktes entfernt wer-
den. 

Durch die Herstellung der Lärmschutzwand können die verbleibenden Bäume von Rückschnitt im 
Kronen- und Wurzelbereich betroffen sein. Da der Rückschnitt begrenzt ist, ist keine Gefährdung der 
Bäume zu erwarten. Ggf. sind besondere Maßnahmen zum Schutz der Bäume zu ergreifen. 
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Durch die Realisierung der geplanten Bauflächen und Erschließungsanlagen werden die vorhandenen 
Biotoptypen beseitigt bzw. umgewandelt, so dass die vorhandenen Lebensgemeinschaften weitgehend 
verdrängt werden. Im Bereich der festgesetzten Grünflächen ist nicht von einer Biotopumwandlung 
auszugehen 

Während der Brutvogelkartierung wurde im Umfeld der Untersuchungsfläche insgesamt 30 Vogelarten 
festgestellt. Auf der Fläche selbst hielten sich 21 verschiedene Arten auf, davon elf Arten mit Brutstatus 
und zehn Nahrungsgäste. Eine der Vogelarten ist in Niedersachsen stark gefährdet (Rotmilan: NG), fünf 
Arten sind gefährdet (Feldlerche: BZ; Bluthänfling: BZ, Gartenrotschwanz: NG, Rauchschwalbe NG, 
Star: NG) und fünf weitere Arten befinden sich auf der Vorwarnliste (Goldammer, Stieglitz: BV2/BZ3; 
Turmfalke: NG, Gelbspötter: BZ, Girlitz: BV).  

Feldlerche, Goldammer und Stieglitz waren die einzigen Rote-Liste- bzw. Vorwarnliste-Arten mit 
Brutzeitfeststellungen auf der Untersuchungsfläche. Ein Feldlerchenrevier wurde im als Pferdekoppel 
genutzten Extensivgrünland festgestellt, zwei weitere befanden sich im Randbereich des nördlich 
angrenzenden Ackers. Stieglitz und Goldammer wurden zusammen mit einigen anderen gehölz-
brütenden Arten in den südwestlich gelegenen Ruderalgebüschen verortet.  

Neben den Ruderalgebüschen besitzen die Baumreihe an der Alten Berliner Straße sowie die 
Kleingärten am Nordrand der Untersuchungsfläche eine Funktion als Bruthabitat.  

Zusätzliche Informationen über den Artenbestand im Plangebiet hat der FUN Hondelage in seiner 
Stellungnahme (Förderkreis Umwelt und Naturschutz Hondelage e.V. (FUN Hondelage)) mitgeteilt. 
Demnach wurden folgende weitere Arten angetroffen: Feldsperling (3 Exemplare, BV), Blaumeise (BV), 
Rohrweihe (NG). Feldsperling und Rohrweihe sind auf der Vorwarnliste der Roten Liste der Brutvögel 
und die Rohrweihe ist streng geschützt. Weitere Beobachtungen des Bluthänflings lassen einen 
Brutplatz erwarten (laut Gutachten (Lareg, 2021): BZ). Im südwestlichen Bereich des Geltungsbereichs 
wurden zudem Gewölle gefunden, die nach Auffassung des FUN Hondelage auf den Aufenthalt einer 
Eule, möglicherweise einen Ruheplatz, hinweisen. Gehölzbestände mit einer besonderen Qualität als 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätte für Eulen sind jedoch nicht von der Planung betroffen. Wahrschein-
licher ist, dass es sich um ein Jagdrevier handelt. 

Die Fläche besitzt durch eine Brutzeitfeststellung bzw. Brutverdacht der bestandsgefährdeten Feld-
lerche am Nordrand der B-Planfläche eine mittlere Bedeutung als Brutvogellebensraum. Eine 
Bedeutung als Brut- und Nahrungshabitat haben vor allem die kurzrasigen extensiven Grünlandflächen 
sowie die kleinen Gehölzbestände in der Westhälfte. Der intensiv genutzte Ostteil des B-Plangebietes 
besitzt nur eine geringe Bedeutung als Nahrungshabitat. 

Bei einer Überbauung ist vom Lebensraumverlust der meisten Arten auszugehen, auch wenn dieser 
ggf. durch Neubepflanzung teilweise ersetzt werden kann. Die Feldlerche ist voraussichtlich auch als 
Brutvogel am Rand der B-Planfläche betroffen, da diese Art in der Regel ca. 100 m Abstand zu ge-
schlossenen vertikalen Strukturen wie Gebäuden hält. Neben einer Brut im Geltungsbereich sind daher 
noch zwei weitere Bruten innerhalb der nördlich angrenzenden Ackerfläche betroffen. 

Insekten werden ebenfalls aus dem Geltungsbereich verdrängt. Eine veränderter Artenbestand an 
Insekten findet jedoch auch im Siedlungsbereich Nahrung und Brutstätten. Ihr Bestand wird im Sied-
lungsbereich und auch in der freien Landschaft in der Nähe der Siedlungsränder für die Beleuchtung 
erheblich beeinträchtigt. Der Gesetzgeber führt daher in § 41a Bundesnaturschutzgesetzt Regelungen 
zum Schutz der Insekten ein, die in späteren Verordnungen noch zu konkretisieren sind. Die Gemeinde 
setzt für die Bauflächen am nördlichen und östlichen Rand des Geltungsbereichs Einschränkungen der 
Außenbeleuchtung fest. Für die zukünftige Straßenbeleuchtung sollen insektenfreundliche Lösungen 
bezüglich der Art der Leuchtmittel sowie deren Anordnung und Ausrichtung realisiert werden. 
Entsprechende Regelungen werden in den Erschließungsvertrag aufgenommen. 

 

 

2 BV: Brutverdacht 

3 BZ: Brutzeitfeststellung 
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Abbildung 9: Betroffene Feldlerchenbruten im Geltungsbereich und auf angrenzenden Flächen 

 

4.2.5 Landschafts- (Orts-)bild 

Das Landschaftsbild ist hier durch die Ortsrandsituation mit einem Neubaugebiet gekennzeichnet. Die 
im westlichen Teil vorhandenen Gehölzstrukturen tragen zur Einbindung der Ortschaft in die Landschaft. 
Die Sichtbeziehungen in die nördlich gelegene Feldflur sind weit. Nördlich des Plangebietes steigt das 
Gelände an, so dass sich in Verlängerung der Straße Bauernholz ein Höhenpunkt ergibt, der eine weite 
Sicht in die südlich gelegene Landschaft erlaubt. Über das Dorf hinweg ist das Beienroder Holz als 
breite Kulisse zu erkennen. Nach den Angaben eines Einwenders sollen bei Fernsicht auch Elm und 
Harz erkennbar sein. Das Landschaftsbild wird jedoch auch durch die Dominanz der Flechtorfer Mühle 
geprägt und der Gewerbebetrieb am Bauernholz ist mit Hallen und Abstellflächen präsent.   

Durch die geplante bauliche Entwicklung entsteht ein vergleichbarer Ortsrand, wie er zurzeit durch das 
zuletzt realisierte Baugebiet gebildet wird. Ein Teil der landschaftsästhetisch positiven Gehölzstrukturen 
muss zur Realisierung der Planung beseitigt werden und ein Teil der Fernsicht von der nördlich 
gelegenen Höhe geht durch die näher rückende Bebauung verloren, so dass eine Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes zu erwarten ist. Durch eine Festsetzung, die die Anpflanzung von Bäumen an der 
nördlichen Geltungsbereichsgrenze regelt, soll eine landschaftsgerechte Neugestaltung so weit wie 
möglich erreicht werden, so dass möglichst keine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
verbleibt (siehe dazu auch die Abschnitte 4.3.1 und 4.3.2 ).  

4.2.6 Mensch (Immissionsschutz) 

Im Plangebiet soll ein allgemeines Wohngebiet und ein Mischgebiet festgesetzt werden. Von der damit 
zu erwartenden Wohnbebauung sind keine erheblichen Immissionen in benachbarten schutzwürdigen 
Flächen zu erwarten. Im Süden schließt ein realisiertes Wohngebiet an, das den gleichen Schutzan-
spruch und die gleiche Nutzungsart mit den dafür zu erwartenden Immissionen. Im Mischgebiet können 
sich auch nicht erheblich störende Handwerksbetriebe ansiedeln.  Diese sind jedoch i.d.R. mit benach-
barten Wohnnutzungen verträglich. Dies gilt sowohl für die Nutzungsmischung im Mischgebiet wie auch 
an die Nachbarschaft an der Grenze zum WA-Gebiet. 

Um den Einfluss benachbarter Gewerbe- und Verkehrslärmquellen zu beurteilen, wurde ein schalltech-
nisches Gutachten angefertigt.  

Zu beachten sind die Verkehrslärmquellen 
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 Autobahn A39, 
 Landesstraße L295, 
 Kreisstraßen K33 und K37 

sowie die Gewerbelärmquellen 

 Gewerbegebiete „Rückwinkel & Rückanger“ und  
 Werkzeughandel Fricke. 

 

Die Berechnung der Verkehrsemissionen erfolgt entsprechend der Richtlinien für den Lärmschutz an 
Straßen (RLS 90) anhand der verfügbaren Verkehrszahlen.  

Zur Berücksichtigung der Gewerbegebiete können die dort festgesetzten Emissionskontingente zugrun-
de gelegt werden. Darüber hinaus gehen die Geräuschemissionen des Werkzeughandels Fricke west-
lich des Plangebiets in die Berechnungen ein. Die Berechnungsgrundlagen werden entsprechend den 
Angaben des Betreibers sowie den Erkenntnissen während des Ortstermins einbezogen.  

Als Bewertungsmaßstab ist die DIN 18005 und für Gewerbelärm zusätzlich die TA Lärm zu berück-
sichtigen. Die Immissionsrichtwerte der DIN 18005 lauten: 

 für allgemeine Wohngebiete:  55/40(45) dB(A) tags/nachts Gewerbe (nachts Verkehr) 
 für Mischgebiete:  60/45(50) dB(A) tags/nachts Gewerbe (nachts Verkehr) 

 

Die Berücksichtigung von Gewerbe- und Verkehrslärm unterscheiden sich einerseits in spezifischen 
Berechnungsverfahren aber vor allem in unterschiedlichen Orientierungswerten der DIN 18005 für die 
Nacht. Die Orientierungswerte für Verkehrslärm sind 5 dB(A) höher als die für Gewerbelärm. Weiterhin 
ergibt sich aus der TA-Lärm, die den relevanten Immissionsort vor dem geöffneten Fenster definiert, 
dass die Gemeinde Überschreitungen der Richtwerte für Gewerbelärm nicht durch Maßnahmen des 
passiven Schallschutzes (z.B. Schallschutzfenster) begegnen kann. 

Aufgrund des Gewerbelärms ergeben sich im Geltungsbereich maximale Geräuschimmissionen von 60 
dB(A) am Tag sowie 36 dB(A) in der Nacht. Die höchsten Geräuschimmissionen treten im südwestlichen 
Bereich auf der Grünfläche in der Nähe des Werkzeughandels Fricke auf. Innerhalb des Mischgebiets 
ergeben sich Geräuschimmissionen von bis zu 58 dB(A) am Tag sowie 36 dB(A) in der Nacht, sodass 
die Immissionsrichtwerte eingehalten werden. Auch in dem als Allgemeines Wohngebiet ausgewie-
senen Bereich ergeben sich mit Geräuschimmissionen von bis zu 55 dB(A) am Tag sowie 36 dB(A) in 
der Nacht keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte. Maßnahmen zum Immissionsschutz 
ergeben sich daher unmittelbar aus dem Gewerbelärm nicht. Allerdings bestätigen die Werte die 
Berücksichtigung eines Abstandes zum Gewerbebetrieb durch die Festsetzung einer Grünfläche. In 
diesem Bereich wäre die Festsetzung von Wohnbauflächen ohne erhebliche Schallschutzmaßnahmen 
nicht möglich. 

Aufgrund des Straßenverkehrslärms sind innerhalb des Plangebiets Geräuschimmissionen von bis zu 
66 dB(A) am Tag sowie 56 dB(A) in der Nacht zu erwarten. Die höchsten Geräuschimmissionen treten 
im östlichen Bereich des Plangebiets entlang der K33 auf. Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes 
sind aufgrund von Geräuschimmissionen von bis zu 66 dB(A) am Tag sowie 56 dB(A) in der Nacht 
Überschreitungen des schalltechnischen Orientierungswertes von bis zu 11 dB(A) zu erwarten. Im 
Bereich des Mischgebiets werden die um 5 dB(A) höheren Orientierungswerte sowohl im Beurteilungs-
zeitraum Tag als auch in der Nacht eingehalten. 

Im allgemeinen Wohngebiet sind neben den Wohnräumen auch geschützte Außenwohnbereiche (z.B. 
Terrasse, Balkon, Teil des Gartens) zu gewährleisten. Hinsichtlich der Zulässigkeit von Außenwohn-
bereichen wird nach der aktuellen Rechtsprechung ein Richtwert von 60 dB(A) am Tag angesetzt. 
Dieser wird im östlichen Bereich des Plangebiets entlang der K33 überschritten. Zur Einhaltung des 
Richtwertes im Erdgeschoss ist der Bau einer Lärmschutzwand entlang der Plangebietsgrenze geplant. 
Diese wird mit einer Höhe von 2,2 m festgesetzt. Mit dieser Maßnahme können angemessen geschützte 
Außenwohnbereiche ermöglicht werden. Um die Schutzfunktion der Lärmschutzwand in Bezug auf die 
zu schützende Fläche zu gewährleisten, darf diese Fläche nicht nachträglich erhöht werden. Für die 
Lärmschutzwand ist ggf. auch eine wasserrechtliche Genehmigung einzuholen, wenn sie innerhalb des 
Gewässerrandstreifens des straßenbegleitenden Grabens errichtet werden soll. Ferner weist der 
Landkreis darauf hin, dass dieser auf den Fortbestand der Bedingungen des Schwengelrechtes im 
Bereich des Grabens besteht. Danach sind an der Grenze 0,6 m von Einfriedungen, baulichen Anlagen 
und Aufschüttungen freizuhalten. Zudem ist auch der Grenzabstand gemäß § 5 NBauO beachtlich. 
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Sollte der Abstand zu den Baugrundstücken geringer als der erforderliche Grenzabstand gewählt 
werden, könnten entsprechende Baulasten eingetragen werden, um diese Abstandsfläche den 
Baugrundstücken zuordnen zu können und so der privaten Nutzung zugänglich zu machen. 

Umfangreichere aktive Lärmschutzmaßnahmen, z.B. eine Lärmschutzwand, die so hoch ist, dass sie 
alle Fassadenbereiche wirksam schützt, hält die Gemeinde nicht für städtebaulich und wirtschaftlich 
angemessen. Insofern sollen die gesunden Wohnverhältnisse durch die Festsetzung passiver Lärm-
schutzmaßnahmen gewährleistet werden. In Abhängigkeit des rechnerisch ermittelten Außen-
lärmpegels sind in der DIN 4109-1 Lärmpegelbereiche definiert. Die für den Geltungsbereich ermittelten 
Lärmpegelbereiche werden in der Planzeichnung dargestellt. Dabei werden ggf. kleinere Verein-
fachungen der Abgrenzungen vorgenommen, um eine angemessene Plandarstellung zu gewährleisten. 
Eine textliche Festsetzung regelt dazu, dass bei der Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürftigen 
Aufenthaltsräumen die Außenbauteile entsprechend den Anforderungen der Lärmpegelbereiche nach 
der DIN 4109 auszubilden sind. Die erforderlichen Schalldämm-Maße sind im Baugenehmigungsver-
fahren nachzuweisen. Bei Schlafräumen sind ist eine fensterunabhängige Belüftung vorzusehen. 

Gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 [13] ist ein ungestörter Schlaf bei teilgeöffnetem Fenster bei Beurtei-
lungspegeln oberhalb von 45 dB(A) häufig nicht mehr möglich. Durch den Verkehrslärm wird dieser 
Wert im östlichen Bereich entlang der K33 sowie teilweise im westlichen Bereich entlang der Straße 
Zum Bauernholz überschritten. In den betroffenen Bereichen ist bei zum Schlafen vorgesehenen 
Räumen (Schlaf- und Kinderzimmer) eine fensterunabhängige Belüftung erforderlich. 

Die Außenmodule von Luft-Wärmepumpen können erhebliche Geräusche verursachen, die immissions-
schutzrechtlich relevant sind. Die Standorte der Außenmodule sind daher auf ihre Umgebungs-
verträglichkeit zu prüfen. Dabei sind die Geräteeigenschaften, abschirmende Elemente und die Distanz 
zu schutzwürdigen Nutzungen, insbesondere Schlafräumen zu betrachten. Die Bund/Länder-Arbeits-
gemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) hat dazu einen "Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes 
gegen Lärm bei stationären Geräten (Klimageräte, Kühlgeräte, Lüftungsgeräte, Luft-Wärme-Pumpen 
und Mini-Blockheizkraftwerke)" herausgebracht, der aktuell mit Stand vom 24.3.2020 öffentlich 
verfügbar ist und die wesentlichen Informationen bereitstellt. Ferner sind im Internet Online-Rechner 
verfügbar, die bei der Beurteilung des Standortes der Wärmepumpe helfen. 

Lärm- Staub- und Geruchsimmissionen können auch durch die Bewirtschaftung der angrenzenden 
Ackerflächen entstehen. Diese sind durch die Anwohner hinzunehmen, sofern die Bewirtschaftung der 
guten fachlichen Praxis entspricht. 

Lichtimmissionen werden in Teilflächen des Geltungsbereichs im Hinblick auf Artenschutzbelange 
geregelt (siehe 3.8 und 4.4). 

4.2.7 Kultur- und Sachgüter 

Kultur- und Sachgüter von besonderer Bedeutung sind im Geltungsbereich nicht bekannt und auch in 
der Nachbarschaft nicht von der Planung betroffen. 

Durch die Untere Denkmalschutzbehörde wurde im Sommer 2023 eine Prospektion des Geltungs-
bereichs durchgeführt, die verschiedene archäologische Funde und Befunde ergeben hat. Aus diesem 
Grund sollen die Erschließungsarbeiten ebenfalls durch eine weitere archäologische Erkundung und 
Dokumentation begleitet werden. 

4.2.8 Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, die erhebliche Beeinträchtigungen zur Folge haben, 
die bei der Einzelbetrachtung der Schutzgüter nicht erfasst wurden, sind nicht bekannt oder anzu-
nehmen. 

Besondere kumulative Wirkungen auf die Umweltgüter, zum Beispiel verschiedener benachbarter 
Planungen, sind nicht bekannt. 

4.3 Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz 

Die Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist im Rahmen der Abwägung des 
Bebauungsplans zu berücksichtigen (§ 1a BauGB). Durch den Bebauungsplan wird die Möglichkeit der 
Bebauung für Flächen eröffnet, die bisher im planungsrechtlichen Außenbereich lagen.  
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4.3.1 Vermeidung, Minimierung 

Im Baugebiet soll durch die gewählten städtebaulichen Parameter (Grundflächenzahl 0,4, Zwei-
geschossigkeit) eine intensive Ausnutzung der Grundfläche ermöglicht werden.  

Dennoch sollen ökologische Funktionen in dem Gebiet möglichst umfangreich erhalten bleiben. Die 
Gemeinde setzt dazu fest, dass 

1. die GRZ nicht überschritten werden darf, um die befestigten Flächen auf dem Grundstück 
gering zu halten, 

2. Niederschlagswasser ist zu versickern, wenn dies möglich ist, 
3. Lichtabstrahlung in die freie Landschaft eingeschränkt wird,  
4. Einfriedungen so zu errichten sind, dass eine ökologische Durchlässigkeit für Kleinsäuger 

erhalten bleibt, 
5. der Betrieb von Heizungsanlagen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, 

unzulässig ist 
6. Auf den Dächern Photovoltaikanlagen zu installieren sind, bevor die entsprechenden 

Regelungen der NBauO wirksam sind. 
 

Durch randliche Anpflanzungen, die auf Privatgrundstücken festgesetzt werden, soll die Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes begrenzt werden. Die Gemeinde hat sich hier für eine flächen-
sparende Lösung auf Privatgrundstücken entschieden, um eine gute Ausnutzung des Bruttobaulandes 
zu erreichen, auch wenn diese Form der Eingrünung wenige intensiv ist als eine Anpflanzung auf einer 
breiten öffentlichen Fläche. Für eine breitere Anpflanzung auf öffentlicher Fläche wären mindestens 8 
bis 10 m Breite notwendig. Damit wären angemessene Grundstückszuschnitte bei der gegebenen 
Erschließungsstruktur nicht möglich. Eine grundlegende Änderung der Erschließungsstruktur ist jedoch 
aufgrund der Eigentumsverhältnisse und vertraglicher Vereinbarungen, die diese Baugebietsentwick-
lung erst ermöglichten, nicht möglich. Insofern verwirklicht die Gemeinde aus diesen Gründen ihr im 
Landschaftsplan selbst gestecktes Ziel einer Verbesserung der Ortsrandeingrünung nur eingeschränkt.  

4.3.2 Ausgleich 

Die aus der notwendigen Biotopumwandlung resultierenden Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 
werden anhand des sogenannten „Städtetagmodells“ (Niedersächsischer Städtetag, 2013) bilanziert. 

Grundlage sind die erfassten Biotop- und Nutzungstypen (Lareg, 2021) (siehe auch Abschnitt 4.2.4) 
sowie die entsprechend der Planung zu erwartenden Biotop- und Nutzungstypen. Die in der Anlage 
enthaltene Tabelle führt für die einzelnen Teilflächen des Bestandes und der Planung die Flächen-
größen, Wertstufen und daraus resultierenden Flächenwerte auf und stellt so Bestand und Planung 
gegenüber. 

Als Anlage ist eine Bilanzierung angefügt, die die Biotope im Geltungsbereich als Bestand und für die 
Planung bewertet und den Wertverlust ermittelt (81.897 -> 28.990 Werteinheiten).  

Ein vollständiger Ausgleich der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes wird durch die o.g. randliche 
Eingrünung u.U. nicht erreicht, so dass die externen Ausgleichsmaßnahmen auch als Ausgleich für die 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu werten sind. 

Als Ausgleich für die Straßenbäume, die an der K33 gefällt werden müssen, sind neue Straßenbäume 
innerhalb der Erschließungsstraßen und auf den Privatgrundstücken an der nördlichen Geltungs-
bereichsgrenze anzurechnen. Zur Ergänzung der Baumreihe sollten jedoch im Rahmen der Kreuzungs-
vereinbarung mit dem Landkreis geeignete Standorte für Neupflanzungen direkt an der K33 abgestimmt 
werden. 

Aus dem Defizit der Bilanzierung für den Geltungsbereich ergibt sich die Notwendigkeit, weitere Aus-
gleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs festzulegen. Es werden zwei Flächen außerhalb 
des Geltungsbereichs ökologisch, landschaftlich und hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Anfor-
derungen aufgewertet, um die notwendige Kompensation zu erreichen. Sie liegen am Sportplatz von 
Großbrunsrode sowie nördlich von Wendhausen. 

 

Ausgleichsmaßnahme Groß Brunsrode 

Die Fläche am Rande des Selkebachs wird ackerbaulich genutzt. Der Selkebach ist dauerhaft wasser-
führend, mit geringer Fließgeschwindigkeit und dichter Vegetation im Gewässerbett. Direkt nördlich 
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grenzt ein bewachsener Wall hinter dem die Kreisstraße K35 verläuft. Nördlich der Straße befinden sich 
ein Stillgewässer, mit einem Kammmolchbestand. Es ist anzunehmen, dass diese Population auch den 
bewachsenen Wall als Teillebensraum nutzt. Östlich der Fläche befindet sich ein ehemaliger Bahn-
damm, der ebenfalls bewaldet ist. 

 

Gemarkung Flur Flurstück Flächengröße (m²) 

Groß Brunsrode 6 194 6.112 

Lehre 6 376 7.429 

   13.541 

 

 

Abbildung 10: Ausgleichsmaßnahme Groß Brunsrode, Übersicht 

Die Ausgleichsfläche soll aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung genommen werden. Nahe des 
Selkebachs sollen mehrere Stillgewässer mit einer Gesamtfläche von 2.000 m² angelegt werden. Der 
übrige Teil soll ohne Nutzung bleiben und sich überwiegend selbst begrünen. Während der größte Teil 
so durch die natürliche Sukzession auch verbuschen und sich bewalden kann, wird auf Teilflächen eine 
regelmäßige Mahd durchgeführt (jährlich oder in größeren Abständen), die eine Bewaldung verhindern 
soll. Dabei handelt es sich um die Randbereiche der Gewässer um eine Besonnung zu ermöglichen 
sowie um die Kanal- und Ferngastrassen. 

Der Bodenaushub, der bei der Herstellung der Gewässer anfällt, soll auf der Fläche verbleiben. 
Oberboden kann weiträumig eher dünn verteilt werden. Mit nährstoffärmeren Partien des Aushubs 
sollen kleinere Sonderbiotope angelegt werden (sonnenexponierte, trockene und nährstoffarme 
Standorte). Die Gewässer müssen sich aus dem Niederschlagswasser speisen. Es ist davon 
auszugehen, dass die Teiche keinen Kontakt zum Grundwasser haben und dass der Boden 
ausreichend bindig ist (holozäner Lehm, tiefer Gley), damit das Wasser im Teich gehalten wird. Der 
Abfluss der oberhalb liegenden Fläche soll durch eine entsprechende Oberflächengestaltung den 
Teichen zugeführt werden. 

Eine Besiedlung der Gewässer mit dem Kammmolch sowie mit Libellen und weiterem Artenbestand des 
Selkebachs ist sehr wahrscheinlich. Die Gewässer können einen hohen Wert im Naturhaushalt und für 
den speziellen Artenschutz erreichen. 

Die Maßnahme soll in Kooperation mit dem FUN Hondelage durchgeführt werden, der die Fläche in 
sein Eigentum übernimmt und für die notwendige Pflege sorgt. Zwischen der Gemeinde, der NLG als 
Erschließungsträger und dem FUN Hondelage werden entsprechende vertragliche Vereinbarungen 
getroffen, die die Herstellung und dauerhafte Sicherung der Maßnahme gewährleisten. 
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Abbildung 11: Beschreibung der Ausgleichsmaßnahme Groß Brunsrode 
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Ausgleichsmaßnahme Wendhausen 

Die Fläche wird ackerbaulich genutzt, wie auch die umliegenden landwirtschaftlichen Flächen. Im 
Westen grenzt ein schmaler Gehölzbestand unmittelbar an diese Fläche. Ca. 150 m östlich der Fläche 
verläuft die Landesstraße L639 und dahinter liegt das Naturschutzgebiet „Laubwälder zwischen Braun-
schweig und Wolfsburg“. Westlich der Maßnahmenfläche befindet sich das Landschaftsschutzgebiet 
„Essenrode-Grassel“ 

 

Gemarkung Flur Flurstück Flächengröße (m²) 

Wendhausen 5 4/1 (teilweise) 8.500 

 

 

Abbildung 12: Ausgleichsmaßnahme Wendhausen, Übersicht 

Der Boden ist ein flacher Pseudogley-Pelosol bzw. eine flache Pseudogley-Pelosol-Braunerde aus 
Gesteinen des unteren Jura. Die Bodenschätzung weist eine Grünlandzahl von 48 aus. 

Um eine ökologische Aufwertung zu erreichen, soll die Fläche aus der landwirtschaftlichen Bewirt-
schaftung genommen werden. Sie soll so gepflegt werden, dass sich keine Gehölze ansiedeln, um den 
Arten der offenen Feldflur Nahrung- und Bruthabitate zu bieten. Die Pflege wird aus artenschutz-
rechtlichen Gründen insbesondere auf die Bedürfnisse der Feldlerche ausgerichtet (siehe 4.4). 

6.000 von den 8.500 m² sollen als „rotierende“ Brache gepflegt werden, in dem jährlich jeweils 2.000 m² 
umgebrochen werden. So entstehen 3 unterschiedlich alte Brachestadien mit unterschiedlichen Vegeta-
tionsbeständen und Strukturen. Die übrigen 2.500 m² sollen als dauerhafte Brache mit jährlicher Mahd 
gepflegt werden. 

Beide Ausgleichsmaßnahmen dienen nicht nur dem Naturhaushalt (einschließlich Artenschutz) sondern 
bewirken auch eine Aufwertung des Landschaftsbildes. 

In der Bilanzierung nach dem Städtetag-Model (Anhang) sind die beiden Ausgleichsmaßnahmen (Groß 
Brunsrode und Wendhausen) mit einbezogen, so dass sich ein ausgeglichener Saldo ergibt. Demnach 
verbleiben nach Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen keine erheblichen Beeinträchtigungen des 
Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes. 
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4.4 Artenschutz 

Das Artenschutzrecht nach § 44 BNatSchG ist unmittelbar geltendes Recht: Es ist im Geltungsbereich 
unabhängig von Festsetzungen zu beachten. Da der Bebauungsplan konkrete Konflikte mit dem 
Artenschutzrecht auslöst oder auslösen könnte, ist eine Auseinandersetzung mit dem Artenschutzrecht 
erforderlich sowie die Absicherung von Vermeidungs- und Ausgleichs-(CEF4-)maßnahmen. 

Aus den Ergebnissen der durchgeführten Erfassungen ergeben sich folgende Maßnahmen für den 
Geltungsbereich. Damit die Störung oder Zerstörung von Brutstätten geschützter Arten und damit ein 
Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG vermieden wird, muss eine Bauzeitenregelung 
erfolgen (Bauausführungen zur Erschließung zwischen dem 01.09. und dem 28./29.02. des Folge-
jahres). Ist dieser Zeitrahmen nicht einzuhalten, ist durch Maßnahmen zur Vergrämung ab Februar dafür 
Sorge zu tragen, dass bodenbrütende Vögel das Baufeld nicht für Bruten nutzen. Für Bäume außerhalb 
des Waldes, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze ist eine entsprechende zeitliche 
Regelung in § 39 BNatSchG verankert. Über die Einhaltung der Bauzeitenregelungen bzw. die 
Durchführung alternativer Maßnahmen wird die Gemeinde Lehre mit dem Vorhabenträger eine 
entsprechende Vereinbarung treffen. 

Im Plangebiet wurde ein Brutplatz der Feldlerche nachgewiesen und zwei weitere befinden sich im 
Umfeld, so dass eine Vergrämung durch die zu erwartende Bebauung vom bisherigen Brutplatz 
anzunehmen ist. Insofern ist ein artenschutzrechtlicher Ausgleich für drei Feldlerchenbruten zu leisten 
(CEF-Maßnahmen). Dazu werden ackerbaulich genutzte Flächen aus der Bewirtschaftung genommen, 
auf denen sich Brachen entwickeln. Eine entsprechende Ausgleichsmaßnahme wird in der Gemarkung 
Wendhausen durchgeführt und im Abschnitt 4.3.2 (Ausgleichsmaßnahme Wendhausen) beschrieben 
(3-jährig rotierende Ackerbrache). 

Je Brutpaar werden 2.000 m² Brache entstehen (insgesamt 6.000 m²), die im räumlichen Zusammen-
hang mit umliegenden Ackerflächen stehen und so Reviergrößen von 0,5 bis 1 ha bilden können. Die 
CEF-Maßnahmen sind vor der Baufeldfreimachung im Geltungsbereich bzw. vor der darauffolgenden 
Brutperiode herzustellen. 

Durch die erhebliche Aufwertung von 2.000 m² intensiv genutztem Ackerland je Brutpaar hinsichtlich 
der Ansprüche der Feldlerche an Brut- und Nahrungshabitate, ist eine höhere Siedlungsdichte und ein 
höherer Bruterfolg anzunehmen, so dass die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Die weiteren betroffenen Brutvögel sind sowohl Arten, die in Gehölzen brüten (Bluthänfling), als auch 
Arten, die das Gebiet ausschließlich zur Nahrungssuche aufsuchen (Rotmilan, Gartenrotschwanz, 
Rauchschwalbe, Star). Für diese Arten bestehen die in der Umgebung vergleichbare Strukturen mit 
Nahrungsangebot bzw. Brutmöglichkeiten, so dass eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
der lokalen Population nicht zu erwarten ist. Der Bluthänfling findet vergleichbare Gehölzbestände vor 
allem nördlich des Geltungsbereichs und östlich der Kreisstraße K6. Dies wäre auch für Eulen 
anzunehmen, falls ein Gehölz als Ruhestätte betroffen wäre. Gehölzbestände mit einer besonderen 
Qualität als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte für Eulen sind jedoch nicht von der Planung betroffen. 
Wahrscheinlicher ist, dass es sich um ein Jagdrevier handelt. 

Offene Feldflur mit Brachen und Säumen als Nahrungshabitate finden Rotmilan, Rohrweihe, 
Gartenrotschwanz, Rauchschwalbe und Star (möglicherweise auch eine Eulenart) ebenfalls in der 
nördlich gelegenen Feldflur, östlich der K6 sowie in der Schunterniederung. 

Die Gehölzstrukturen entlang der K33 sind im Landschaftsplan und weiteren Untersuchungen als Leit-
struktur für Fledermäuse identifiziert. Eine erhebliche Beeinträchtigung dieses Wanderungskorridors 
von der nördlich angrenzenden freien Landschaft in die historische Ortsmitte, ist zu vermeiden oder 
unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auszugleichen. Eine Beeinträchtigung erfolgt durch die Besei-
tigung von Bäumen im Zuge der Herstellung des Knotenpunktes. Durch Neupflanzungen soll die Quali-
tät dieser Verbindungsachse in dieser Hinsicht langfristig wieder hergestellt werden.  

Weiterhin ist der Einfluss der neu entstehenden Bebauung zu betrachten. Insbesondere die Beleuch-
tung kann bestimmte Fledermausarten vergrämen und so die Qualität des Wanderkorridors 
beeinträchtigen. Der Radweg an der K33 weist jedoch selbst eine Beleuchtung auf, so dass die 
Auswirkungen von weiter entfernten Flächen vor diesem Hintergrund zu werten sind. Die Arbeits-
gemeinschaft „Ökotop“ hat sich mit den zu erwartenden Auswirkungen dieser Radwegebeleuchtung 

 

4 continuous ecological functionality (kontinuierliche ökologische Funktion) 
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auseinandergesetzt und eine Expertise erstellt (Ökotop Arbeitsgemeinschaft Braunschweiger Ökologen 
GbR, 2017). In der Expertise werden folgende Schlussfolgerungen bezüglich der Radwegebeleuchtung 
gezogen: 

 Lichttolerante Fledermausarten sind wenig betroffen 
 Lichtempfindliche Waldfledermausarten können beeinträchtigt werden 
 So wenig Licht wie möglich (Intensität, Anzahl der Leuchten, zeitliche Begrenzung) 
 Keine Lichtabstrahlung oberhalb der Horizontalen durch die Lampe 
 Farbtemperatur < 3.000 K 
 Reduzierung des Blauanteils des Lichts durch Filter 

Unter dieser Maßgabe wurde die Radwegebeleuchtung installiert. 

Für die angrenzenden Bauflächen sowie die an der nördlichen Geltungsbereichsgrenze werden 
ebenfalls Maßnahmen zur Einschränkung des Außenlichts festgesetzt (siehe auch 3.8). 

 Keine erhebliche unmittelbare Abstrahlung auf Flächen außerhalb des Grundstücks 
 Keine Lampen, deren Zweck es ist ausschließlich die Fassaden zu beleuchten oder das umlie-

gende Gelände über die Reflexion über die Fassade zu beleuchten 
 Leuchtmittel der Außenbeleuchtung sind in einer Höhe von maximal 3 m über der Höhe des 

Erdgeschossfußbodens anzubringen 
 Farbtemperatur von 3000 Kelvin oder weniger 

Weiterhin führt die Lärmschutzwand zu einer starken Abschirmung von Licht aus dem Geltungsbereich 
in Richtung K 33. 

Aufgrund dieser Maßnahmen sind keine erheblichen Auswirkungen auf den Wanderkorridor der Fleder-
mäuse an der K 33 zu erwarten. Auch auf entferntere Lebensräume oder Wanderkorridore sind daher 
keine Auswirkungen zu erwarten. 

4.5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 

Durchführung der Planung und bei Nichtdurchführung 

Die Durchführung der Planung führt zu einer tiefgreifenden Umgestaltung des Geltungsbereichs. Die 
Auswirkungen sind in Abschnitt 4.2 beschrieben. Sie führen in Summe zu erheblichen Beein-
trächtigungen des Naturhaushalts sowie zur Verdrängung von Tier- und Pflanzenarten aus dem 
Geltungsbereich. Bei Nichtdurchführung der Planung würde sich der Umweltzustand nicht wesentlich 
ändern, da die vorhandenen Nutzungen stabile Biotope und Lebensgemeinschaften hervorgebracht 
haben. 

4.6 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die Gemeinde sieht am nördlichen Ortsrand von Flechtorf größere Wohnbaulandpotentiale. Im Süden 
der Ortslage grenzt ein Landschaftsschutzgebiet an und im Osten und Westen sind Straßen mit 
entsprechenden Lärmimmissionen vorhanden. Für die potentiellen Wohnbaulandflächen im Norden hat 
der Geltungsbereich eine besondere Bedeutung, da über diesen die Verbindung zur K 33 als 
leistungsfähige Erschließung hergestellt werden kann. Insofern liegt hier eine Priorität bei der Reali-
sierung der verschiedenen Potentialflächen. Flächen der Innenentwicklung stehen als Alternative nicht 
zur Verfügung. 

4.7 Zusätzliche Angaben 

4.7.1 Verwendete technische Verfahren sowie Schwierigkeiten und Lücken  

Im Rahmen der Bestandserfassung und Prognose von Entwicklungen zur den Arten und Lebens-
gemeinschaften sowie zum Schallschutz wurden allgemein anerkannte Verfahren benutzt. Besondere 
Probleme bei der Anwendung dieser Verfahren in der vorliegenden Planung sind nicht aufgetreten. 
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4.7.2 Überwachung 

Die Gemeinde wird die Entwicklung der Ausgleichsmaßnahmen im Hinblick auf den angestrebten 
Biotoptyp und Artenbestand überwachen. 

Weitere Maßnahmen zur Überwachung sind nicht vorgesehen. Hinsichtlich der sonstigen Umwelt-
wirkungen und der Einhaltung der einschlägigen Grenz- und Richtwerte liegt die Zuständigkeit bei den 
entsprechenden Stellen des Landkreises oder der Gewerbeaufsicht. 

4.7.3 Zusammenfassung 

Mit der vorliegenden Planung will die Gemeinde eine angemessene Weiterentwicklung der Ortslage 
Flechtorf ermöglichen. Dazu wird ein allgemeines Wohngebiet und ergänzend ein Mischgebiet fest-
gesetzt. Eingriffe in den Naturhaushalt sind durch die Biotopumwandlung von Ackerland, Grünland und 
Gehölzbeständen sowie die damit verbundene Verdrängung von Arten, zu befürchten. Die Gemeinde 
wird dazu Ausgleichsmaßnahmen durchführen, die nach dem sogenannten „Städtetag-Modell“ 
bemessen werden. 

Hinsichtlich des Landschaftsbildes sollen Beeinträchtigungen infolge der Beseitigung von Grünland und 
einiger Gehölze durch eine landschaftsgerechte Neugestaltung vermieden werden. Dazu wird das 
Anpflanzen von Bäumen auf den Baugrundstücken am nördlichen Rand des Plangebietes festgesetzt. 

Lärmimmissionen sind sowohl hinsichtlich gewerblicher Nutzungen sowie benachbarter Straßen zu 
beachten. Der Gewerbelärm verursacht keine Richtwertüberschreitungen in den Bauflächen, da Teile 
des Plangebietes als Grünfläche festgesetzt wurden. Im Osten, an der Kreisstraße K33 soll eine 
Lärmschutzwand errichtet werden, um den Schutz der Wohn-freiräume in diesem Bereich zu 
gewährleisten. Weiterhin erfolgen Festsetzungen zum passiven Lärmschutz, die sich an den ermittelten 
Lärmpegelbereichen orientieren. 
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Ist- Zustand der 

Biotoptypen 
(vgl. Spalte 1 der Tabelle A+B)

Fläche

 (in m²)
(vgl. Spalte 2 der 

Tabelle 1+2)

Wert- 

faktor 
(vgl. Spalte 5 

der Tabelle 

A+B)

Flächen-wert 
(vgl. Spalte 5 der 

Tabelle A+B)

Ausgleichs-

fläche 

(Planung/ Ausgleich) 
(vgl. Spalten 8 u. 15 der Tabelle 

B)

Fläche 

(in m²) 
(vgl. Spalte 16 der 

Tabelle B)

Wert- 

faktor 
(vgl. Spalte 

17 der 

Tabelle B)

Flächen-

wert der 

Ausgleichs-

fläche
(vgl. Spalte 18 der 

Tabelle B)

1 2 3 4 5 6 7 8

Acker (Agrar-

Umweltmaßnahme)
30.816       1 30.816           

Baugrundstücke, 

versiegelter Anteil
16.239            0 -                      

Artenarmes Extensiv-

Grünland trockener 

Mineralböden (GET)

10.896       3 32.688           

Baugrundstücke, Beet, 

Rabatte, artenarmer 

Scherrasen

20.216            1 20.216               

Halbruderale Gras- 

und Staudenflur UHM, 

UHF

3.492         3 10.476           
Fläche für Lärm-

schutzwand, überbaut
146                  0 -                      

Halbruderale Gras- 

und Staudenflur, 

Straßenseiten-bereich 

(UHM), Straßenseiten-

graben (FGZ)

804             2 1.608              

Grünfläche, Halb-

ruderale Gras- und 

Staudenflur (UHM)

2.352               3 7.056                 

Freizeitgrundstück 

(PHF), Grabeland 

(PKG), Ziergebüsch aus 

nicht einheimi-schen 

Arten (BZN)

2.104         1 2.104              

Freizeitgrundstück 

(PHF), Grabeland (PKG), 

Ziergebüsch aus nicht 

einheimi- schen Arten 

(BZN)

1.393               1 1.393                 

Mittelalter 

Streuobstbestand 

(HOM)

948             4 3.792              

Grünfläche, Mittelalter 

Streuobst- bestand 

(HOM)

948                  4 3.792                 

Ruderalgebüsch (BRU, 

BRR)
339             3 1.017              

Grünfläche, Rubus-

gebüsch (BRR)
76                    3 228                    

Staudenknöterich-

gestrüpp (UNK)
90               1 90                   

Nebenflächen der 

Verkehrsanlagen und 

Lärmschutz- anlage 

(UHM, FGZ)

1.132               2 2.263                 

Straßenverkehrs-

flächen (OVS)
1.031         0 -                   

Verkehrsfläche, 

versiegelt (OVS)
7.936               0 -                      

Grünfläche, öffentl. 82                    2 164                    

Summe 50.520       50.520            

Einzelbaum 3 Einzelbaum 2

            82.591                   35.113   

Acker 13.531       1 13.531           
Brache, 

Sukzessionsfläche 
11.531 3 34.593               

Stillgewässer mit 

Verlandungszonen
2.000 5 10.000               

            13.531                   44.593   

Acker 8.250         1 8.250              Extensivgrünland (GE) 2.250 3 6.750                 

Acherbrache, 

lerchengerecht
6.000 3 18.000               

              8.250                   24.750   

          104.372                 104.456   

Flächenwert Planung

Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich nach dem "Städtetag-Modell"     
Tab.C: Rechnerische Bilanz

Berechnung des Flächenwertes der Eingriffs-/ Ausgleichsflächen

Ist - Zustand Planung/ Ausgleich

Flächenwert der Eingriffs- / 

Ausgleichsfläche 

(Ist-Zustand) ∑

Flächenwert der Eingriffs- / 

Ausgleichsfläche 

(Planung/ Ausgleich) ∑

Flächenwert Ist-Zustand (Geltungsbereich) Flächenwert Planung (Geltungsbereich)

Ausgleichsfläche Groß Brunsrode

Flächenwert Ist-Zustand (Gr. Brunsrode) Flächenwert Planung

Ausgleichsfläche Wendhausen

Flächenwert Ist-Zustand (Kl. Brunsrode)
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